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Dritte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf,am Freitag den 8. Februar 1901.

Beginn 12 Uhr 15 Minuten.

Tagesordnung:
1. Antrag der I, Fachkommission zu dem Bericht und den Anträgen des Provinzialausschusses,

betreffend einige Abänderungen des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse und der
Bestimmungenüber die Besoldung der Provinzialbeamten,

2. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger in Gemäßheit des Gesetzes vom 2. Juli 1900 für die Rechnungsjahre vom
1. April 1901 bis 31. März 1903.

3. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen
und Wohlthätigleitsanstalten, sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts
von Epileptikern,Idioten und Blinden aus der Rheinprovinz, welche bczw. deren Angehörige
keinen Anspruchauf öffentliche Armenpflegehaben, für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901
bis 31. März 1903.

4. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmen-
Wesens der Rheinprovinz für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

5. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfonds und des
Ehrenbreitsteiner allgemeinen Armenfonds für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis
31. März 1903.

6. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brau-
Weiler für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

?. Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan des Landarmenhauses zu Trier für die
Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

8. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
einige Aenderungendes Regulativs für die Pensionskasseder Landbürgermeistereienund Land¬
gemeindender Rheinprovinz.

9. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
einige Aenderungendes Statuts der Wittwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die Kommunal¬
beamten der Rhcinprovinz.

10. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Errichtung einer Ruhegehaltskasse für die Kreis-Kommunalverbändcund Stadtgemeinden
der Rheinprovinz,

11. Antrag der IV. Fachkommissionzum Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung von Viehentschädigungenin Folge:

a) von Rotz und Lungenseuche(Reichsgesetz vom 23. Juni 1880, betreffend die Abwehr
und Unterdrückung von Viehseuchen, und Ausführungsgesetz vom 12. März 1891),
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d) von Milz- oder Rauschbrand (Gesetz vom 22. April 1892, betreffenddie Entschädigung
für an Milzbrand gefalleneThiere),

für die Rechnungsjahrevom 1. April 1901 bis 31. März 1903.
12. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und den Antragen des Provinzialausschusses,

betreffenddie in Ausführung des Beschlusses des 41. Provinziallandtags bezüglich der Errich¬
tung von Provinzial-Wein- und Ovstbauschulen in Kreuznach und Ahrweiler getroffenen
Maßnahmen.

13. Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Erlaß eines Reglements über die Leitung und Verwaltung der Wein- und Obstbauschulen
in der Rheinprovinz.

14. Antrag der IV. Fachkommission zu den, Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Abänderungendes Reglements vom 18. Januar 1893 über die Entschädigung für au Milzbrand
gefalleneThiere.

15. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Wahl von bürgerlichenMitgliedern bezw. Stellvertretern der Ober-ErsatzkommissioncuI
und II im Bezirke der 30. Infanteriebrigade,

16. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbank für die Provinz Westfalen,
die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen Kommiffare der
Provinzialvertretung und deren Stellvertreter.

17. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Ablauf der Dienstzeit der Landesräthe Kehl und Schmidt.

18. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Wahl eines Landes-Bauraths für Tiefbau als Dirigenten der Abtheilungfür Straßcnbmiwcsen.

19. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Wahl von Landesräthen und eines Landes-Bauraths für Hochbau.

20. Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Versetzung des Lcmdesraths,Geheimen Regierungsraths Adams in den Ruhestand.

21. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Vornahme einer Ersatzwahl für
den Provinzialausschuß. ^ ^.

22. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Wahl des Vorsitzenden des
Provinzialausschusses.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Das Protokoll über die Sitzung vom 4. dss. Mts. liegt auf dem Tisch des Hauses offen.
Als Schriftführer für die heutige Sitzung fungiren die Herren OberbürgermeisterSpiritus

und Landrath Pastor. ...,,, >. ^ ^-,<
Ich bitte die Herren, welche sich zum Wort melden, sich immer an den Schriftführer zu

meiner Linken wenden zu wollen,
Ich habe folgende Eingänge mitzutheilen:
Mittheilung Seiner Excellenz des Herrn Ober-Präsidenten, daß an Stelle des verstorbenen

KöniglichenLandraths a. D. Icmßen der Königliche Ober-Präsidialrath Dr. Freiherr von Eoels
von der Brüqghen in Coblenz zum Provinziallandtags-Abgeordneten für den Kreis Aachen
gewählt worden ist. Die gesummten Wahlakten werden wie alle übrigen der Wahlprüfungs«
lommissionzugehen,

ß
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Zweitens: Mittheilung Seiner Excellenz des Herrn Ober-Präsidenten,daß der Herr Minister
für Landwirthschaft,Domänen und Forsten den Herrn GeneraNommissions-Präsidenten Küster
hicrselbst zu seinem Kommissar ernannt hat behufs Theilnahme an den Verhandlungendes Provinzial-
landtags über den Gesetzentwurf,betreffend die Ausdehnung der für die Zusammenlegung der
Grundstückeim Geltungsbereich des rheinischen Rechts geltenden Zuständigkeit^, Verfahrens- und
Kostenvorschriften auf die nach der Gemeinheitstheilungs-Ordnungvom 19. Mai 1851 zn behandelnden
Theilungen und Ablösungenin den Landcsthcilen des linken Rhcinufers.

Drittens: eine Petition des Strahenmeisters Grimnitz um Erhöhung des Diensteinkommens.
— Die Petition würde an die 1. Fachkommission zu verweisen sein. — Es erfolgt kein Widerspruch.
Dann ist sie also hiermit überwiesen.

Viertens: Seine Excellenz der Graf von Fürstenberg-Stammheim theilt in einem Schreiben
mit, daß er einer Erklärung des Herrn Professor Bardenheuer zufolge die Hoffnung haben dürfe,
nach Ablauf dieser Woche den Sitzungen des Provinziallandwges beiwohnen zu können.

Fünftens: Der Vorsitzendeder Industrie- und GewcrbeausstellungDüsseldorf 1902, Herr
Gehcimrath Lueg, hat eine Anzahl Karten gesandt, welche zum Besuche des Geländes für die
Ausstellung1902 berechtigen, mit der Bitte, diese Karten den Mitgliedern des Provinziallcmdtages
einhändigen zu lassen. — Die Karten sind auf die Plätze der Herren Abgeordnetenvertheiltworden.

Scchstens: Die Direktion der Gesellschaft „Verein" ladet die Herren Mitglieder des
Provinziallandtag.es zum Besuche der Gesellschaft ein.

Endlich der Herr AbgeordneteFreiherr von Schorlemer hat für heute Urlaub erbeten und
erhalten, weil er über die Weinbaugcsetzc im Landwirthschaftsrathzu referiren hat.

Wir würden nunmehr in die Tagesordnung eintreten.
1. Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und den Anträgen des

Provinzialausschusses, betresseud einige Abänderungen des Reglements
über die dienstlichen Verhältnisse und der Bestimmungen über die
Besoldung der Provinzialbeamten.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Marx. Ich ersuche denselben, sein Referat
zu erstatten.

BerichterstatterAbgeordneterMarx: Meine Herren! In der Kartenregistratur der Versiche¬
rungsanstalt sind außer den Beamten, welche Sie im Haushaltsplan der Üandes-Versicherungs-
anstnlt unter 0 finden, etwa 30 Personen beschäftigt, welche mehr eine rein mechanischeThätigkeit
ausüben. Die Thätigkeit dieser Personen besteht im Sortiren der eingehenden Quittungskarten, im
Verlegen derselbenin die richtigen Fächer, im Herausnehmen derselben zu Rentenerstattungs- und
Versicherungsanträgen,endlich im Buchen der Karten in den Katastern,

Meine Herren! Sie werden sich vielleicht wundern, daß dazu etwa 30 Beamte nöthig
sind. Ich habe mich darüber informirt und festgestellt, daß jährlich etwa eine Million Karten zur
Vorlage kommenund daß die aufbewahrten, von den 30 Angestelltenin der vorcmgegebenen Weise
zu behandelndenKarten die ungeheuerliche Zahl von ?'/« Millionen erreicht haben.

Nun mag es auffallen, daß diese Leute Beamte weiden sollen. Das beruht auf der
Bestimmung des neuen Gesetzes über die Versicherungsanstalten,und wenn in dem vom Gesetz
gewählten Wortlaute noch ein Zweifel bestehen sollte, so ist dieser durch einen Ministerialerlaß
ausgeräumt. Es muß diesen Beamten nach der Bestimmung, wie sie Ihnen in der Drucksach«
vorliegt, Beamtenqulllitiitbeigelegt werden, und es ist nur zu frage,,, ob diese Beamten als besondere
Beamtenkategoriebei der Versicherungsanstaltoder, wie die übrigen Beamten, als Provinzialbeamte
aufzuführen sind.
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Der Provinzialausschnß hat sich mit Recht für den letzteren Modus entschieden,da es
doch uicht richtig sei, bei einer und derselbenAnstalt zwei Arten von Beamten, die einen als
Provinzialbeamten und die anderen als unmittelbare Beamte der Landes-Versicherungsanstnlt
erscheinen zu lassen.

Die Einreihuug dieser Angestellten sowohl in die Klasse der Beamten als auch in den
Bcsoldungsplan macht einige kleine Aenderungen nothwendig und zwar bei dem Reglement über
die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten. In der Klasse V muß hinter dem Worte
„Knnzlistcn" noch hinzugefügtwerden das Wort „Büreaugchülfen". Man will nämlich den neuen
Beamten, den besseren, die Bezeichnung„ Bureaugehülfcn" beilegen uud den weniger bedeutenden
die Bezeichnung„Hülfsschreiber".

Es mußte ferner in der Klasse VI des Reglements ebenfalls eine kleine Aenderung ein¬
treten, indem nämlich hinter dem Worte „Hülfsschreibcr" die Worte „der (Zentralstelle" in
Wegfall kommen.

Bei dem Besolduugsregulatiuwürden dann im Vesoldungsplcmunter ^ und zwar hinter
der Nummer 9 zwei neue Abtheilungen 9 s. und 9d einzuschaltensein. Die Lentc beziehen
nämlich bis jetzt ein Gehalt von 1000 bis 1500 Mark, aber als Tagclohn berechnet Nach dem
Vorschlagedes Ausschusses soll die erste Kategorie ciu Gehalt vou 1000 bis 1500 Mark, steigend
um 120 Mark, erhalten. Die FachkommissionI schlägt Ihnen vor, das Anfangsgchalt anf
1020 Mark zu setzen, sodaß nach vier Steigerungen von je 120 Mark das Höchstgehaltvon
1500 Mark erreicht würde. Die zweite Gchaltsllassc soll ein Aufangsgehalt von 1200 Mark
erhalten, steigenddrei Mal von 2 zu 2 Jahren um 100 Mark bis 1500 Mark.

Daneben ist ein Wohnungsgeldzuschußgewährt von 432 Mark bezw. 180 Mark. Hierin
liegt der Grnnd, warum die zweite» minderwcrthigen Beamten mit 1200 Mark anfangen, da sie mit
dem Wohnnngsgeldzuschußvon 180 Mark dann doch noch nicht denjenigenBetrag erreichen, den
die erste Klasse bezieht.

Die Fachkommission schlägt Ihnen hiernachvor, mit den eben angegebenenModalitäten
dem Antrage des Provinzinlansschusseszuzustimmen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Sie haben die Anträge der Fach¬

kommission gehört. Ich frage, ob Jemand hierzu das Wort haben will? — Wenn das nicht der
Fall ist, dann schließe ich die Diskussion und bringe die Anträge der Fachkommission zur Ab¬
stimmung. Ich bitte diejenigen,die dagegen sind, sich zu erheben.— Die Anträge sind einstimmig
angenommen.

Meine Herren! Wir gehen zum nächsten Punkt der Tagesordnung über:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten
der Fürsorgeerziehung Minderjähriger in Gemähheit des Gesetzes vom
2. Juli 1900 für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Hierzu würde noch auf Antrag des Herrn Berichterstattershinzukommen:
Bericht und Antrüge des Provinzinlansschusses betreffend Erlaß von
Vorschriften für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger.

Das könnten wir zusammen behandeln. Das ist Nr. 19 der Drucksachen. Ich frage,
ob hiergegen Widerspruch erfolgt. Sonst könnte ich es natürlich nicht geschehen lassen. - Es
erfolgt lein Widerspruch gegen diese Veränderung der Tagesordnung. Es würde also diese
Nummer 19 der Drucksachen jetzt mit behandelt werden.

Ich bitte den Herrn Berichterstatterdas Wort zu nehmen.
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BerichterstatterAbgeordneterConze: Die II. Fachkommission hat sich eingehendmit der
höchst wichtigenAngelegenheit der Fürsorgeerziehungim Anschluß an den aufgestelltenEtat und
den Erlaß von Vorschriften für die Fürsorgeerziehungbeschäftigt und hatte die Ehre, ihre Berathung
unter dcmtenswerthcmBeirath Sr. Excellenzdes Herrn Ober-Präsidenten zu führen. Sie hat mir
den Auftrag ertheilt, dem Provinziallandtage das Folgende zu berichten:

Durch das am I. April d. I. in Kraft tretende Gesetz vom 2. Juli 1900 über die
Fürsorgeerziehung Minderjähriger ist das Gesetz vom 13. März 1878, betreffend die
Unterbringung verwahrloster Kinder, aufgehoben worden und der Titel in unserm Etat
trägt künftig die Bezeichnungdes neuen Gesetzes.

Ueber die segensreiche Wirkung des ältern Gesetzes besteht keine Meinungsverschiedenheit
und dankbar müssenwir auch die Thätigkeit der Provinzialverwaltung auf dem Gebiete anerkennen.
Die uns vorgelegten Jahresberichte über die Zwangserziehung verwahrloster Kinder waren stets
erfreulich, und wenn es gelungen ist, den grüßten Theil der gefährdeten Kinder zu brauchbaren
Menschenzu erziehen, so hat daran die weise und liebevolle Fürsorge der betreffenden Beamten
unserer Provinzialverwaltung einen großen anerkennenswert!)en Antheil gehabt. Aber gerade gegen¬
über diesen erfreulichenErfolgen trat die Unzulänglichkeitdes Gesetzes bezüglichder Altersgrenze,
die noch Zwangserziehung erlaubte, zu Tage und seit Jahren wurden Stimmen laut, die eine
Hinaufrückung der Altersgreuze verlangten. Die §§ 1666 und 1838 des B. G. B. geben nun
die Möglichkeit,gefährdete Kinder der elterlichen Gewalt zu entziehen. Das neue Gesetz über
Fürsorgeerziehunggiebt eigentlich nur die zweckmäßige Anweisungfür die Anwendung jener Para¬
graphen. Es würde zu weit führen, wollte ich hier das ganze Gesetz analysiren; es genügt, wenn
ich die wichtigsten Bestimmungenhervorhebe. Wenn im Gesetz vom 13. März 1878 die Zwangs¬
erziehung nur verhängt werden konnte, falls das Kind eine strafbare Handlung begangen hatte,
werden die Voraussetzungenim neuen Gesetz vom 2. Juli 1900 dahin erweitert, daß die Fürsorge¬
erziehung auch wegen Unzulänglichkeit der erziehlichen Einwirkung der Eltern oder sonstigen Erzieher
oder der Schule zur Verhütung des völligen sittlichen Verderbens des Minderjährigen angeordnet
werden kann.

Feiner hebt das Gesetz die früher angenommene untere Altersgrenze von 6 Jahren auf
und rückt die für Anwendung des Gesetzes bestimmte obere Altersgrenze vom 12. auf das 18.
Lebensjahr und die Entlassung aus der Fürsorgeerziehungvom 18. auf das 21. Lebensjahr hinauf.

Es wird ja alles darauf ankommen,wie das Gesetz gehandhabt werden wird; dem Vor-
mundschaftsgcricht ist eine außerordentlichweittragende Befugniß ertheilt, für deren Ausübung sich
erst allmälig eine gewisse Regel ausbilden wird. Aber das erscheint doch nach den Bestimmungen
des Gesetzes gewiß, daß die Fürsorge für die gefährdeteund verwahrlosteJugend viel, viel größere
Mittel, pekuniäre und persönliche wie bisher wird aufwenden müssen. Die Provinzialverwaltung
hat die veränderte Lage gleich nach der Bekanntgebung,des Gesetzes richtig erkannt und sich für
die herannahenden größeren Anforderungendurch Bereitstellung der vorhandenen Anstalten vorbe¬
reitet. Um das Bedürfniß zu ermessen, muß man bei den künftigen Pfleglingen 2 Gruppen unter¬
scheiden, die schulpflichtigen und die nicht mehr schulpflichtigen.

Die erste Gruppe wird hinsichtlich der Qualität der Zöglinge ungefähr mit den in der
Zwangserziehungbefindlichen übereinstimmen,obwohl eine Veränderung auch da möglichist, weil
die Zöglinge von 12—14 Jahren schon einen andern Charakter haben, wie die bis zu 12 Jahren
und weil die auf Grund der §§ 1666 und 1838 beschlossene Fürsorgeerziehung nicht blos die
sittliche, sondern auch die leibliche Verwahrlosung ins Auge fassen kann. Wenn aber auch eine
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größere Zahl von Zöglingen oder eine ungünstigereMischung dieser Gruppe zur Erziehung über¬
wiesen werden sollte, glaubt die Provinzialverwaltung nach ihren Mittheilungen in der Kommission
im Stande zu sein, sie in den bestehenden Anstalten und vorzugsweise in Familien unterzubringen.

Anders steht es mit der zweiten Gruppe der Zöglinge, die nach dem 14, Lebensjahr
überwiesenweiden. Wahrscheinlich sind sie der Art, daß die Familienerziehnngausgeschlossen ist;
jedenfalls wird zunächst eine Beobachtung in einer Anstalt erforderlich sein. Um sich klar zu
machen,mit welchenElementen die Provinzialverwaltung zu rechnen haben wird, brauchtman nur
hervorzuheben,daß die große Zahl von Prostituirten unter 18 Jahren zur Fürsorgeerziehung
überwiesenwerden muß, wenn anders die Gemeindevorständeder großen Städte ihre Schuldigkeit
thun. Wohin mit diesen armen Mädchen und solchen ihnen in sittlicherQualität gleichstehenden
Burschen?

In der Kommissionist mitgetheilt, daß die Provinzialverwaltung zunächst nicht die Absicht
habe, eigene Anstalten zu gründen, sondern von den Veranstaltungeu christlicher Liebe in beiden
Konfessionen in dieser höchst schwierigenAngelegenheitzuverlässigen Beistand erwarte. Die
bestehenden Anstalten haben sich dazu erboten und sich bereit erklärt, die erforderlichenEinrich¬
tungen zu treffen. Zwei neue Anstalten für landwirtschaftliche Ausbildung der Zöglinge sollen
im Laufe dieses Jahres eingerichtet werden. Als letztes Refugium für ganz untraitable Zöglinge,
also für Zöglinge, die so verwildert sind, daß sie eine Gefahr für ihre Umgebung sind, soll zur
Aushülfe ein von der Korrigendenanstalt völlig abgetrenntes Gebäude in Brauweiler eingerichtet
werden; es darf gehofft werden, daß die Ginrichtungentbehrlichsein werde.

Nach dem Gesagten ist es offenbar unmöglich, einen zutreffendenEtat aufzustellen,da
weder die Zahl der zu erwartenden Pfleglinge noch die aufzuwendenden Pflegetosten richtig
bemessen werden können; es liegt ja auf der Hand, daß die Kosten der zweiten Gruppe weit
höher sich stellen werden, wie die der ersten; kosten ja die ähnlichen Zöglinge der Handwerkerschule
in St. Josef bei Bonn und in Gemünd über 1 Mark 50 Pf, pro Tag und Kopf.

Der Provinzialausschußhat, um wenigstenseinigermaßeneine Unterlage für seine Ansätze
zu haben, die mit ähnlichen gesetzlichen Bestimmungenin Elsaß und Hessen gemachten Erfahrungen,
so wie dies auch von der Staatsregierung in der Begründung des Gesetzentwurfesgeschehen ist,
zu Rathe gezogen. Dort hat sich die Zahl der überwicscnen Zöglinge verdoppelt,und so sind im
vorliegendenEtat die doppelte Durchschnittszahlder letzten Jahre und der Durchschnittspflegesatz
zu Grunde gelegt. Man darf wohl annehmen, daß die Ueberweifungenerst allmälig größer
weiden und daß in den ersten beiden Jahren mit der ausgeworfenenSumme auszukommen
sein wird.

Meine Herren! Wir stehen vor einer der größten und schwierigsten Aufgaben, welche
der Provinzialverwaltung bisher gestellt sind. Wir dürfen aber vertrauen, daß sie sich ihr in alt¬
bewährter Treue und Gewissenhaftigkeit widmen und sie unter Gottes Beistand und gestützt auf
die christliche Liebesthätigkeitbeider Konfessionen erfolgreich lösen werde.

Die II. KommissionempfiehltIhnen die unveränderte Annahme des Etats.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Sie haben den Antrag des Berichterstatters

der Fachkommission gehört: unveränderteAnnahme des Etats. Will Jemand hierzu das Wort nehmen?
— Wenn das nicht der Fall ist, dann nehme ich an, daß das hohe Haus mit diesem Antrage einver¬
standen ist.

Ich habe soeben im Eingang dieser Sache, Nummer 2 der Tagesordnung, gesagt, daß
die Nummer 19 der Drucksachen mit hinzugenommenwerden sollte. Der Erlaß von Vorschriften
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für die Ausführung der Fürsorgeerziehung Minderjähriger. Nun höre ich aber, daß die Fach¬
kommission Veränderungen vorgeschlagen hat, und daß die uns noch nicht gedruckt vorliegen. In
diesem Falle scheint es mir doch besser zu sein, die Behandlung dieser Angelegenheitauf eine künftige
Sitzung zu vertagen, weil sie eben noch nicht gedruckt vorliegt. Die Abänderungen müssendoch
vorliegen. Also ich setze die Nummer 19 wieder ab und gehe nun weiter zu Nummer 3 der
Tagesordnung:

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Unterstützung
milder Stiftungen und Wohlthätigkeitsanstalten, sowie über die Kosten
der Unterbringung und des Unterhaltes von Epileptikern, Idioten und
Blinden aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren Angehörige keinen
Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, für die Rechnungsjahre vom
1. April 1901 bis 31. März 1903.

Herr AbgeordneterLinz hat das Wort.
Berichterstatter AbgeordneterLinz:
Meine Herren! Den Etat finden Sie auf Seite 214 des Haushaltsplans. Er balancirt

in Einnahme und Ausgabe mit 10100 Mark. Das ist mit einem pIns von 500 Mark gegen den
früheren Etat.

Bei den Einnahmen wird wohl nur der erste Pusten interesstren. Es handelt sich da,
meine Herren, um Zinsen aus einem Vermächtniß. Diese Zinsen von 820 Mark rühren aus einem
Vermächtniß des Rentners Franz Grußmann aus Düsseldorf, was zum ehrenden Andenken des
Verstorbenenhier dankend hervorgehobensein mag.

In den Ausgaben finden Sie ein plrl» von 416 Mark 47 Pf. Ich bemerke, daß der
Ausgabepostcnbemessen ist nach den durchschnittlichenAusgaben der beiden letzten Jahre nnter einer
Abrnndung zur Balancirung des Etats und unter gleichzeitigerBerücksichtigungder steigenden
Anforderungen,die an diesen wohlthätigen Fund gestellt werden.

Die Kommissionbeantragt unveränderte Annahme des Etats.
VorsitzenderFürst zu Wied: Die Kommission beantragt also unveränderteAnnahme des

Etats. Wenn kein Widersprucherfolgt — ich konstatire, daß kein Widerfprucherfolgt — ist der
Antrag in dieser Form angenommen.

Nummer 4:
Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung
des Landarmenwesens der Rheinprovinz für die Rechnungsjahre vom
1. April 1901 bis 31. März 1903.

Herr Abgeordneter Vrüning hat das Wort.
BerichterstatterAbgeordneter Brüning: Meine Herren! Den Etat des Landarmenwesens

der Rheinprovinz für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903 finden Sie auf
den Seiten 350 bis 353 des Heftes Haushaltsplan. Der Etat balancirt in Einnahme und
Ausgabe mit 1468 000 Mark, während der Etat für die beiden vorangegangenenJahre mit der
Summe von 1211500 Mark balancirt, so daß also der jetzige Etat gegen die beiden Vorjahre
eine Mehiaufwendung von 256 500 Mark aufweist.

Wenn ich zunächst zu deu einzelnen Positionen des Etats übergehe, so finden wir
unter Titel I, No. 1 der Einnahme den Betrag von 44 379 Mark, während der entsprechende
Netrag des Etats der beiden Vorjahre nur 38 000 Mark betrug. Es ergiebt sich das daraus,
daß die Durchschnittsberechnungder thatsächlichen Aufwendungen der beiden letzten Jahre
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sich etwas höher stellt, nämlich auf 44 300 Mark. — Etwas Weiteres findet sich dazu nicht
zu bemerken.

Dann kommt Titel II „Zuschußaus Provinzialmitteln". Da sieht der Etat eine erheblich
größere Summe vor wie die Etats der beiden Vorjahre, nämlich 1423 500 Mark gegen
1173 500 Mark in den beiden vorhergehendenJahren, mithin 250 000 Wart mehr. Zu dieser
erheblichenMehmufwcndungaus Provinzialmitteln möchte ich mir erlauben, Ihnen erst bei Titel 2
der Ausgabe die nöthigen Erläuterungen zu geben.

Ich gehe deshalb hier ohne Weiteres zu Titel III über. Da finden Sie eine kleine
Position von 120 Mark 75 Pf. Die ist neu in unserem Etat. Es sind das die Zinsen eines
kleinen Fonds, der bisher bei der KöniglichenRegierung in Köln verwaltet wurde, der dann durch
Vertrag zwischen der Staatsregiemng und der Landesverwaltung in die Verwaltung des Provinzial-
uerbaudes übergegangenist, und dessen Zinsen dazu bestimmt sind, arme unterstützungsbedürftige
Gemeinden des bergischenLandes in den Kosten der Irrenpflege zu unterstützen. Zu diesen:
Zwecke wird auch die Provinzialverwciltung diesen Betrag künftighinverwendenund Sie finden
ihn ebenso in der Ausgabe unter Titel IV wiederkehrend.

Wir kommen dann zur Ausgabe. Der Titel I enthält die Beihülfen an unvermögende
Ortsarmenuerbände und hier finden Sie einen erheblichhöheren Betrag als in den beiden Vor-
jähren nämlich 60 000 Mark, während früher nur 30 000 Mark eingestellt waren. Das ,st darauf
zurückzuführen, daß die Anträge von hülfsbedürftigeuOrtsarmenverbänden, die sich im Großen und
Ganzen in den weniger begüterten Gebirgsgemeindender Provinz befinden, sich m den letzten
Jahren außerordentlichvermehrt haben. Im Jahre 189? betrug die Zahl dieser Anträge nur 25,
während sie im Jahre 1899 schon auf 115 gestiegen war. Es ist also unbedingt nothwendig, da
auch eine weitere Steigerung nicht ausgeschlossen ist, einen erheblich größeren Betrag m den Etat
einzustellenund die Provinzialverwaltung hat den Betrag von 60 000 Mark eingestellt.

Daß das gewiß nicht zu viel ist, geht daraus hervor, daß die thatsächlichenAufwendungen
an Unterstützungenim Jahre 1899 schon 58 000 Mark betragen haben. Also ist die Snmme
von 60 000 Mark gewiß nicht zu hoch. ^ , . ^

Dann kommen wir zu Titel II der Ausgabe, Zahlungen für Pflegeanstalten. Das find
also die eigentlichen Kosten des Landarmenwesens. Meine Herren, die erhöhen sich im vorliegenden
E at auf 1 373 415 Mark, während sie in den beiden vergangenenEtats nur mit 1 148 036 Mark
vorgesehen waren. Also finden wir hier eine Mehrausgabe für die Kosten des Landarmenwesens

.m V"r«ge von 225^ ^ ^^ ^ ^.^ ^ ^ ^ ,^
die Summe von 1 48 036 Mark. Diese Summe hat aber bei Weitem nicht ausgereicht, die
thatsäMckcn Kosten des Landarmenwesenszu bestreiten, denn die thatsächlichen Aufwendungenfür
R^ im I°hre 1899 betragen 1245 900 Mark, also annähernd 98000
oder rund 100 000 Mark mehr, als wie im Etat vorge ehe» ist.

MeU« Kerrm' Es l ßt sich in den letzten Jahren eine beständigeSteigerung der Auf¬

wendung^ t 7^ Sie sehen hier aus der Drucksache,daß diese
Steiaerunä im Iah« 1898 gegen das Vorjahr 54 800 Mark betragen hat; un Jahre 1899 hat
sie ^ und es ist anznnehmen, daß diese Steigerung anch noch weiter

fortschreiten wird ^ ^,^ ^^ Steigerung auch in unseren Etats zu rechnenhaben.

Allerdings werden wir diese Steigerung doch nicht im ganzen Betrage von 74 000 Mark
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anzunehmen haben. Das hat seinen Grund in folgendem Umstände: Es ist zwischender
preußischen Staatsregierung und der Verwaltung von Elsaß-Lothringenein Staatsvertrag geschlossen
worden, der seit dem 1. Januar 1900 iu Geltung steht, wonach hülfsbedürftigeReichsangehörige
nur dann aus den Reichslanden ausgewiesenwerden dürfen, wenn sie weniger als 5 Jahre sich in
den Reichslcmdenaufgehalten haben. Diese Ausgewiesenen gingen in den letzten Jahren vorwiegend
nach der Rheinprovinz und haben in der Rheinprovinz ungemein hohe Kosten an Unterstützungen
für Landarme verursacht. Die Provinzialverwaltung giebt sich der Hoffnung hin, daß durch diesen
Vertrag, durch die Verminderung der Ausweisungenaus den Reichslanden auch eine Verminderung
der Kosten des Landarmenwesenseintreten werde. Wie hoch diese Verminderung, diese Erleichterung
der Kosten sich belaufen wird, das laßt sich selbstverständlich auch nicht annähernd mit Gewißheit
sagen. Die Provinzialverwaltung glaubt aber, daß der Betrag auf schätzungsweise etwa 21 bis
22 000 Mark angenommen werden könne. Wir werden also für die nächsten Jahre mit einer
Steigerung der Kosten des Landarmenwesens von voraussichtlichnicht 74 000, sondern 74 000—
21 000 --- 53 000 Mark zu rechnenhaben.

Darnach ergiebt sich, wenn wir eine Steigerung von 53 000 Mark gegen das Vorjahr
annehmen, also für das Jahr 1901 ein Bedarf: erstens: einmal der thatsächlichenAusgabe des
Vorjahres mit 1 298 000 Mark -s- 53 000 Mark — das wäre also der Betrag für das Jahr
1901 — das sind 1351000 Mark. Dann für das Jahr 1902 dieser Betrag nochmals plus
53 000 Mark, also 1 404 000 Mark, das macht 2 755 000 Mark oder im Durchschnitt jedes Jahr
1377 500 Mark.

Meine Herren! Die inneren Gründe, die eigentlichen Ursachen, welche zu dieser stetigen
Steigerung der Kosten des Landarmenwesens geführt haben, hat uns bereits der Herr Landes¬
hauptmann in seiner Rede in der zweiten Plenarsitzung am vergangenenMontag in so eingehender
Weise dargelegt, daß ich glaube, darauf heute nicht mehr näher eingehenzu sollen.

Auch die übrigen Positionen des Etats im AusgabetitelIII und IV weisen keine oder doch
so geringe Aenderungen auf, daß sie mir, resp, der Kommission zu Bemerkungen keinen Anlaß
bieten, und daher beschränke ich mich darauf, den Antrag der Kommissionhier zu wiederholen:

„Das hohe Haus wolle den vorgelegten Etat unverändert annehmen."
VorsitzenderFürst zu Wied: Ich stelle den Antrag zur Diskussion. Wünscht Jemand

das Wort? — Wenn es nicht der Fall ist, dann schließe ich dieselbe und bringe den Antrag der
Kommission zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben.— Also
einstimmigangenommen.

Meine Herren! Wir kommen zum folgenden Punkt.
5. Antrag der II. Fachkommission zu dem Hanöhaltsplan der Polizeistraf-
gelderfonds und des Ghrenbreitsteiner allgemeinen Armenfonds für
die Rechnungsjahre vom 1. April 1901 bis 31. März 1903.

Herr Abgeordneter Brüning wird auch hierzu berichten.
Berichterstatter AbgeordneterBrüning: Sie finden den Haushaltsplan über den Polizei-

strafgelderfondsauf Seite 356 ff. des Heftes Haushaltspläne.
Dieser Polizeistrafgelderfondssetzt sich zusammen aus einer Reihe von einzelnen Fonds,

die für die einzelnen Regierungsbezirke,bezw. für die verschiedenen Rechtsgebiete innerhalb der
einzelneu Regierungsbezirke bestehen. Es sind das der Polizeistrafgelderfonds für Aachen, für
Coblenz linksrheinisch, Coblenz rechtsrheinisch, Düsseldorf rheinisch-rechtlich, Düsseldorf landrechtlich,
Cöln Hauptfonds, Cöln Nebenfonds, Trier und der EhrenbreitsteinerallgemeineArmenfonds.
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Die Ginnahmen dieser Polizeistrafgelderfondssetzen sich im Wesentlichenzusammen aus
Zinsen der vorhandenen Reservefonds,die in Wertpapieren angelegtsind, dann in der Hauptsache
unter II aus dem Ertrag der aufgekommenen Strafgelder, und die Ausgaben bestehen im Wesent¬
lichen in dem Zuschuß zu den Pflegekostenverlassener und verwaister Kinder und Stärkung des
Reservefonds. Im Nebligen werden nur die Verwaltungskostendaraus bestritten.

Meine Herren! Die Schwankungen, welche dieser Etat aufweist, liegen lediglich daran,
daß selbstverständlich das Aufkommen an Strafgeldern in einzelnenJahren ein verschiedenes ist.

Die Betrage, welche Sie hier im Etat eingestellt finden, stellen den Durchschnitt des thatsäch¬
lichen Aufkommens der letzten zwei Jahre dar. Daher die Veränderungdes Etats gegen das Vorjahr.

Etwas weiteres wüßte ich zu dem Etat nicht zu bemerken, und ich stelle namens der
II. Fachkommission den Antrag, auch diesen Etat unverändert annehmen zu wollen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Sie haben den Antrag der Fachkommission gehört. Wenn
kein Widerspruch erfolgt — es erfolgt kein Widerspruch — so konstatire ich, daß er einstimmig
angenommenist.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzial-
Arbeitsanstlllt zu Brauweiler für die Rechnungsjahre vom 1. April 1901
bis 31. März 1903.

Der Herr BerichterstatterDr. Arthur von Nell hat das Wort.
BerichterstatterAbgeordneterDr. Arthur von Nell: Meine Herren! Der Haushaltsplan

der Provinzial-Arbeitsanstlllt Brauweiler für die Rechnungsjahre 1901 und 1902 weist gegen
den Etat der Vorjahre eine größere Belegungszifferder Anstalt, sowie größere Mehrausgaben auf.

Zu Grunde gelegt ist dem Haushaltsplan eine Belegungszifferder Anstalt von 900 Köpfen
gegen 850 der Vorperiodeund zwar mit Rücksicht darauf, daß eine kleine Abnahmeder Korrigenden-
zahl bemerkbarist, eine Zahl von:

600 männlichenKorrigendengegen 580 nach dem Haushaltsplan 1899/1900
160 weiblichen „ ,, 220 „ „ „ „
140 männl, Land-u. Ortsarmen „ 50 „

In Einnahme und Ausgabe schließt der Etat ab mit einem Betrag von 388 500 Mark
gegen 336200 Mark. Die Gesammtmehrausgabenbetragen52300 Mark, die zum Theil für Gehälter
der Beamten in Folge des Inkrafttretens des vom 41. Provinziallandtage beschlossenenBesol-
dungsplancs und für andere persönliche Ausgaben verwendetwerden sollen, zum andern Theil
für sachliche Ausgaben in Folge der stärkeren Kopfzahl der untergebrachtenPersonen in Anspruch
genommenwerden. . ^,,„ ^,„„ «^ .

Dieser Gesammtmehrausgabestehen indeß Mehreinnahmen in Hohe von 35100 Mark
gegenüber,welche zum größten Theil aus den eigenen Einnahmen, aus den Pflegekosten der Land-
und Ortsarmen, sowie aus dem Arbeitsbetriebder Anstalt, zum kleinsten Theil aus der m Brauweiler
getriebeneuLand- und Viehwirthschaft herstammen. ^„^ «« «

Danach erfordertder Haushaltsplan für die Arbeitsanstalt emen Zuschußvon 17200 Mark.
Um im Einzelnenmit den Einnahmen zu beginnen, so weist der Tltel ll einen Mehrbetrag

von 22570 Mark an Pflegekosten für die erwähnten 140 Land- und Ortsarmen auf, während der
Titel IV aus dem Arbeitsbetrieb der Anstalt einen Mehrbetrag von 10360 Mark nachweist,wie
dies eingehendin der Anlage L dieses Haushalts erörtert ist. Die unbedeutenden Mehr- bezw.
Mindereinnahmen in den übrigen Titeln gegen die frühere Periode, welche d,e Beträge von 4300
Mark bezw 2130 Mark ausmachen,dürften in ihren Ansätzen als gerechtfertigt erscheinen.
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Bemerken will ich noch, daß in der Anlage ^ zum Haushaltsplan der Posten für Verzinsung
und Tilgung von Grunderwerbskosten weggefallen ist, weil die Grunderwerbskostenselbst in der
Vorlage, betreffend Aufnahme einer Anleihe von 6'/« Millionen Mark, Aufnahme gefundenhaben,
(Drucksache 17, Seite ?,)

Zu den Mehrausgaben übergehend, erfordert die Durchführung der vom 41. Provinzial-
landtage gefaßten Beschlüsse bezüglich der Besoldungen der Beamten der Anstalt im Ganzen den
Mehrbetrag von 10 955 Mark. Es hat sich weiterhin als nothwendig herausgestellt, daß aus
Rücksichten auf die Disciplin es nicht mehr angängig ist, daß weiterhin Hiiuslinge mit Schreib¬
arbeiten betraut werden und so wird für Schreibhülfe auf den Bureaus ein Satz von 5760 Mark
neu eingestellt. Die Vermehrung des Dienstpersonals sowie kleine Betrage zur Verwendung als
Diäten erfordern noch einen Betrag von 3945 Mark.

Die weitaus größereSumme der Mehrausgabe mußte mit 31 640 Mark bei den sächlichen
Ausgaben eingestellt weiden. Die Mehrbeträge, welche in Tit. III der Ausgabe unter Pos. 1—5,
8 und 9 erfordert werden, erklären sich aus der stärkeren Belegung der Anstalt, die unter Pos.
6 und 7 für Heizung und Beleuchtung aus den erhöhten Kohlenpreisen.

Bei Pos. 10 ist eine Erhöhung für unabweisbare bedeutendeReparaturen au mafchinellen
Anlagen zu verzeichnen und bei Pos. 11 die Erhöhung bedingt durch die neu eingestellte Ausgabe
für Wasserbezugvom Wasserwerk in Frechen.

Schließlich will ich noch hervorheben, daß in der Anlage L zu diesem Haushaltsplan
bei Tit. VI der Ausgabe ein Betrag von 6500 Mark für Hülfsaufseher bei dem Arbeitsbetrieb
der Anstalt eingestellt ist. Dieser Posten ist eingestellt zum Zweck der Durchführung einer
lOstündigen Arbeitszeit des Aufsichtspersonals.

Die II. Fachkommissionempfiehlt die Annahme des Haushaltsplans nebst den dazu
gehörigen Anlagen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Erfolgt gegen diesen Antrag der Fachkommission Wider¬
spruch? — Wenn dies nicht der Fall ist — und ich konstatire, daß es nicht der Fall ist — so
würde ich diesen Antrag für einstimmigangenommen erklären.

Wir kämen nunmehr zum Haushaltsplan für dieselbe Periode vom Land-
armenhause in Trier.

Herr Abgeordneter Dr. von Nell hat auch hier den Bericht zu erstatte«.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. Arthur von Nell: Meine Herren! Bezüglich des

Haushaltsplanes des Landarmenhauses Trier kann ich mich kurz fassen, da derselbe nur wenig
von dem aus der vorhergehendenGtatsperiode abweicht.

Die Einnahmen und Ausgaben schließen ab mit einer Summe von 148 000 Mark gegen
146 300 Mark der vorhergehendenPeriode, also mit einer Mehrausgabe von 1700 Mark.

Kleinen Mehreinnahmen aus der in der Anstalt betriebenenLand- und Viehwirthschaft
und aus dem Arbeitsbetliebe, aus Arbeiten, die Häuslinge zu leisten haben, sowie Ersparnissen bei
sächlichen Ausgaben, stehen Mehrausgaben für Beamtengehälter in Folge des vom 41. Provinzial-
landtage beschlossenenBesoldungsplanes und für Dienstpersonal gegenüber.

Da über den Haushaltsplan und seine beiden Anlagen weitere Bemerkungen nicht zu
machen sind, so empfiehlt die II. Fachkommissiondie Genehmigung auch dieses Haushaltsplanes.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Wenn lein Widerspruch erfolgt — und ich konstatire
dieses — dann würde ich auch diesen Etat für einstimmig angenommen erklären.
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Wir kommen nunmehr zum
Antrag derl. Fachkommission zu dem Bericht undAntrag des Provinzialaus-
schusses, betreffend einige Aenderungen des Regulativs für die Pensions¬
kasse der Landbürgermeiftereien und Landgemeinden der Rheinprovinz.

Der Herr BerichterstatterFreiherr Laur von Miinchhofenhat das Wort.
Berichterstatter Abgeordneter Freiherr Laur von Miinchhofen: Meine Herren!

Das Kommunalbeamtengesetz,welches am 1. April vorigen Jahres in Kraft getreten ist, macht
verschiedene Abänderungen der bestehenden Statuten für die Pensionirung der Beamten der Land¬
gemeinden und Landbürgermeistereiennnd auch des bestehenden Statuts für die Wittwen- und
Wllisenversorgnngder Kommunalbeamten der Rheinprovinz nöthig. Es hat andere erweiterte
Grundlagen für die Pensionirung und die Hinterbliebenenfürsorgedieser Beamtenkategoriengeschaffen,
die im Wesentlichen darin bestehen, daß jetzt kraft Gesetzes alle Angestellten der Kommunalverbände,
die eine Anstelluugsurkundeerhalten, als Beamte gelten und demzufolgeAnspruchauf Ruhegehalt
und Hinterbliebenenfürsorgehaben, daß diese Ansprüche aber auch in den Landgemeinden noch
durch Ortsstatut erweitert werden können. Demzufolge war es nöthig, dem bisherigen Statut
einige weitere Bestimmungen,die Sie aus der Drucksache ersehen, beizufügen.

Bisher waren nur die Bürgermeister und die Gemeindeforstbeamtenpensionsberechtigt.
Jetzt treten die Gememdeeinnehmerund die vorhin von mir schon erwähnten weiteren Beamten¬
kategorienhinzu.

Eine wesentliche Aenderung des neuen Statutenentwurfs ist die, daß während früher die
durch Ehrenbürgermeisterbesetzten Stellen beitmgsverpflichtetwaren, dies jetzt nur noch insofern
der Fall ist, als ein früherer besoldetgewesener Inhaber dieser Stelle noch Pension bezieht.

Es ist auch, wie Sie ferner sehen, eine Aenderung über den Beitragsmodus aufgenommen.
Bisher sollten nach dem Statut die Beitrage halbjährlich entrichtet werden. Es ist aber schon
durch die Praxis, um Zinsverluste zu vermeiden,seit längerer Zeit die jährliche Entrichtung üblich.
Dies soll jetzt offiziell in das Statut aufgenommenwerden.

Das Gesetz räumt den Kommmmlverbändendie Berechtigungein, durch Ortsstatut höhere
Pensionssätzezu beschließen, als wie sie nach den Grundsätzendes Staatsbeamtengesetzesmöglich
sind. Es war die Frage, ob diese höheren Sätze auch von der Kasse respektirt zu weiden
brauchen, oder ob das, was über die Sätze des Beamtenpensionsgesetzeshinausgeht, zu tragen,
Sache des Kommunalverbandessei.

Die Kommission schlägt Ihnen vor, im letzterenSinne zu beschließen.
Eine weitere Ausdehnung ist im § 9 enthalten, daß auch diejenigen Beträge zur Zahlung

übernommen werden, welche sich aus einer Anrechnungvon Reichs-, Staats- und Kommunaldienst-
jahren, die vorher lagen, ergeben, daß aber bei den aus dem Offiziersstandhervorgegangenen
Beamten die Militärdienstzeit nur dann Berücksichtigung findet, wenn die Beamten bei Anrechnung
der Militärdienstzeit sich günstiger stehen, als dies ohne dieselbe nach Maßgabe des Kommunal¬
beamtengesetzes der Fall sein würde.

Die Bürgermeister — das ist die Folge hiervon — bekommen angerechnet,nicht wie
bisher nur die Dienstjahre, die sie in anderen Bürgermeisterstellender Provinz bereits mit erdient
haben, sondern überhaupt in andern kommunalenStellen.

Die Kommission schlägt Ihnen vor:
Der Provinziallandtag wolle unter nachträglicherGenehmigung des in Drucksachen.

Nr 13 unter 1 bezeichneten Beschlusses des Provinzialausschussesvom 20. März 190«
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den Satzungen für die Ruhegehaltskasseder Landbürgermeistereienund Landgemeinden
der Rheinprovinz in der aus der vorbezeichnetenDrucksacheersichtlichen Fassung mit
der Maßgabe zustimmen,daß dieselben vom 1. April 1900 ab in Kraft getretensind."

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.
Es meldet sich Niemand zum Wort. Dann schließe ich dieselbe und bringe den Antrag

zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen,die dagegen sind, sich zu erheben.
(Zum AbgeordnetenMichels:) Wollen Sie das Wort? (Abgeordneter Michels: Mein

Bedenken ist erledigt.)
Meine Herren! Ich habe gebeten, daß diejenigenHerren aufstehenmöchten, die dagegen

wären. — Die Sache ist also hiermit erledigt und einstimmigangenommen.
Antrag der l. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend einige Aenderungen des Statuts der Wittwen-
und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der Rhein¬
provinz.

Auch hier hat Herr Freiherr Laur von Münchhofen das Referat vorzutragen.
Berichterstatter Abgeordneter Freiherr Laur von Münchhofen: Auch das Statut,

oder, wie es in der neuen Fassung verdeutscht heißt: die „Satzungen" der Wittwen- und Waisen¬
versorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz haben einige Abänderungen auf
Grund des Kommunalbeamtengesetzes zu erfahren. Wahrend bisher den KommunalbeamtenRelikten-
ansprüche nur freiwillig zugewendet werden konnten, sind sie jetzt für die Beamten der Stadt-
gemeinden,Landbürgermeistereienund auch für die Kreiskommunalbeamtengesetzlichgegeben. Von
einer Verpflichtungder Beamten, ihrerseits beizutragen, ist jetzt nicht mehr die Rede; die Kommunal-
verbande tragen die Lasten allein.

Die häufig schon eingetretenenBestrebungen auf Herabsetzung des Beitragssatzeshaben zur
erneuten Erwägung Anlaß gegeben. Der Beitragssatz hat bisher 5 "/» betragen. Das ist etwas
hoch erschienen,und in anderen Provinzen hat man sich schon herbeigelassen,bis auf 3 «/« herab-
zugehen. Der Provinzialausschuß und im Einverstandniß mit ihm auch die Kommissionhält ein
so weites Herangehen nicht für angemessen. Die Kasse steht vor einem neuen Stadium der
Entwickelung. Es kann heute noch nicht abgesehen werden, wie viele Beamten beitreten und wie
die Ergebnisse zwischenEinnahme und Ausgabe sich gestalten werden, Die Kommission glaubt
aber mit gutem Gewissen eine Herabsetzungauf 4 «/<> befürworten zu können, da auch dann anzu»
nehmen ist, daß die Ausgaben die Einnahmen nicht erreichen werden. Es ist fernerhin anzunehmen,
daß der Kasse noch erheblich mehr Kommunalverbändebeitreten werden. Die Kommissionbeantragt
deshalb, sich mit den, von dem Provinzialausschuß vom 20. März v. I. beschlossenenAbänderungen
der Satzungen, insbesondere mit einer Herabsetzung des Beitragssatzes von 5 auf 4 "/» vom
1. April 1901 ab, einverstandenzu erklären, und stellt demgemäß den Antrag:

„Der Provinziallandtag wolle:
1. unter nachträglicher Zustimmung zu dem Beschluß des Provinzialausschusses vom

20. März 1900 die Satzungen der Wittwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die
Kommunalbeamten der Rheinprovinz in der aus dem in Drucksachen. Nr. 14 vor¬
liegenden Entwürfe ersichtlichenFassung mit der Maßgabe genehmigen, daß diese
Satzungen vom 1. April 1900 ab in Kmft treten und daß vom 1. April 1901 ab
der im § 3 des Statuts bestimmte Wittwen- und Waisenkassenbeitragauf 4"/« des
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ruhegehaltöberechtigtenDienstcinkommensoder des Ruhegehaltes festgesetzt und dem
Provinziallandlagc ttber die dauernd erforderliche Höhe des Beitragssatzesauf Grund
eines von einem Sachverständigen einzufordernden Gutachtens weiter berichtet wird;

2. den Provinzialausschuß ermächtigen, etwa von dem zuständigen Herrn Minister
erforderte Abänderungender Satzungen zu genehmigen,"

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne über diese beiden Anträge die Diskussion.
Es meldet sich Niemand zum Wort. Dann schließe ich die Diskussion und nehme an, wenn

kein Widerspruch erfolgt, daß die beiden Anträge vom hohen Landtag einstimmig angenommensind.
Es ist das der Fall.
Wir kommen nunmehr zu Punkt 10: «, > ,

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provlnzml-
ausschusses, betreffend die Errichtung einer Ruhegehaltslasse für d,e
Kreis-Kommunalverbände und Stadtgcmeinden der Rheinprovinz.

Herr Freiherr Laur von Münchhofenwird auch hier Ihnen Vortrug halten.
BerichterstatterAbgeordneterFreiherr Lanr von Münzhofen: Meine Herren! Die

bisherigen Kasseneinrichtungen,von denen wir soeben sprachen sichern die Wittwen- und Waisen-
Versor nngsan prüche aller Land-, Stadt- und Kreiskommunalbeamten. Hinsichtlich der Pensions¬
ansprücheaber war bisher nur für die Beamten der Landbürgermeistereienund Landgemeinden
Sorge getragen. Die Lücke auszufüllen ist nunmehr Sache einer neu zu gründendenKasse welche
den Kreis- und Stadtkommunalverbändenfür ihre Beamten eröffnet werden soll Es handelt sich
darum, mit der Gründung einer solchen Kasse die Pensionsverpflichtung d.e das Gesetz diesen
Verbänden auferlegt hat, von den fchwächeren Schultern der einzelnenVerbände anf die stärkeren
Schultern der Provinz zu übernehmen. ,<.,.« . - ^ c, .<.«,^.«.

Ueber die Zweckmäßigkeit einer fulchen Kasse, glaube ich, kann kein Zweifel obwalten;
und im Prinzip hat auch der Herr Minister des Innern, welchem der Entwurf der Satzungen
voraeleat war zur Gründung der Kasfe selbst sein Einuerständniß gegeben.

Mn/ Differenz zwischenihm und der Provinzialverwaltung hat sich wesentlich nur ergeben
über den Beitrags nodus. Während nämlich die Provinzialverwaltung den Wunschhat, wie das
Stat^ s° auch den Beitragsmodus anzugliedern an die gleichen Einrichtungen
dl ii Bea n n der Landgemeindenund Landbürgermeistereienschon bestehen und demnach

^^ e^ eintreten n lassen, so meint der Herr Ministe, daß dieses Umlagevera ren
u Bed nk n ^ gebe und daß es sich mehr empfehle, nach versicherungstechn.schenGrundsätzen

einzuschlagen,ähnlich wie es bei dem Statut der Wittwen- und

über diesen Puukt stattgefunden die zudem
^ <, ^ s . ^ .5 f?br arotze Schwierigkeitenbereiten müßte, von dem Umlllgeverfahren
Erge mß wie es bei der Wittwen- und Waisenversorgung
bzusehe:, nnd ^ °s Pr" ^nde« ^^ UnzufriedenheitAnlaß gebe, die, wie die

H « zu 'einer Herabsetzungdes Beitragsfußes geführt hat.
Herren die Frage eingehenderörtert und ist fast einstimmigzu der Ansicht
Offnn,«.-« dnb nbn? das Umlageverfllhren nicht zu wirthschaften sei.
gekommen aß ne d M )^ ^ Umlageverfahrenvor allen Dingen die Sicherheit

des BestaMs der Kasse ür den °"^" ""' ^ ""
Schultern der Schwächerendie Lasten m erhöhtem Maße zurückbleiben.
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Nun, meine Herren, das Gesetz hat die ganze Verpflichtung, die Pensionen zu tragen,
auf die Schultern der Kommunaluerbände, auch der kleinsten, gelegt, wol in der Voraussetzung,
daß sie stark genug wären, sie zu tragen. Außerdem aber wird eine zweite Sicherheit dadurch
gegeben, daß die Kommissionsich einverstanden erklärt hat und Ihnen dementsprechend den Vor¬
schlag macht, einen Reservefondsanzusammelndadurch, daß etwa 10"/» der zunächstim Umlage-
verfahren erhobenenBeiträge übererhobenwerden, um auf diese Weise die Möglichkeit zu geben,
wenigstens im Wege des Vorschussessolche Umlagen, die für das nächste Jahr bedeutend erhöht
erforderlich werden, schon vorweg zu tragen und den Einzel-Kommunalverbändcn,die für das
kommende Jahr nothwendig werdende Erhöhung der Umlagen so rechtzeitig vorher anzukündigen,
daß sie dieselbe bereits bei Aufstellungihres Etats berücksichtigenkönnen.

Soviel zu den bisherigen Vorschlägendes Provinzialausschusses.
Es hat sich nuu bei dieser Lage noch eine Lücke ergeben. Es giebt noch eine Kategorie

von Beamten, die von Gemeinden angestellt und ohne Pcnsionsunterkommengeblieben sind, das
sind Beamte an Gemeindeanstalten, denen aber der Charakter der mittelbaren Staatsbeamten
beiwohnt, in erster Linie Lehrpersonen an höheren und mittleren Schulen. Diese können, sofern
die Gemeinde, in der sie angestellt sind, eine Landgemeindeist, nicht mit in die Nuhegehaltskasse
der Landgemeindebeamtenaufgenommenwerden, weil sie da als Staatsbeamte durch Gesetz aus¬
geschlossensind, während sie zu der Wittwen- und Waisenversorgungskassezugelassensind. Aus
letzterem Grunde erscheint es nicht mehr wie recht und billig, für diese Beamten auch die Möglichkeit
der Pensionirung zu schaffen. Wie gesagt, bei der Kasse der Landbürgermeistereienist das durch
Gesetz ausgeschlossen;hier aber bei der Kasse, mit deren Gründung wir es hier zu thun haben,
ist die Provinz souverän; hier kann sie ihr Statut beschließenund hier empfiehlt Ihnen daher
Ihre Kommission,sie in das an sich nur für Kreis- und Stadtlommunalbeamte geltende Statut
mit aufzunehmen. Die Kasse würde damit allerdings ihren Namen ändern müssen. Es würde
vielleicht auch die Aufnahme dieser Beamten, weil sie an sich nicht zu den Kreis- und Stadt¬
kommunalbeamtengehören, sondern mittelbare Staatsbeamte sind, Schwierigkeitennoch machen;
und da Schwierigkeitenbereits vorliegen bis zur Geuehmigung des Statuts durch den Herrn
Minister, so schlägt die Kommissionvor, vorläufig diese Frage nicht mit in das Statut aufzu¬
nehmen und dem Herrn Minister vorzulegen, sondern den Provinzialausschuß aufzufordern, erst
nach Genehmigung der Kasse diesen Erwägungen näher zu treten und darauf bezügliche Be¬
stimmungen in das Statut mitaufzunehmen.

Es rechtfertigtsich also hieraus der Antrag, wie er Ihnen gedruckt vorliegt:
„Der Piovinziallandtag wolle:

1) die Errichtung einer Ruhegehaltskasseder Kreiskommunalverbändeund Stadtgemeinden
der Rheinprovinz auf Grund der in Drucksachen.Nr. 15 vorliegenden Satzungen
genehmigenund den Provinzialausschuß ermächtigen
a) etwa an den Satzungen auf Verlangen der zuständigenHerreu Minister noch erfor¬

derlich werdende Aenderungen, soweit diese nicht die Grundlage des Umlagever-
fahrens betreffen, vorzunehmen."

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam: an dem Umlageverfahrenwünscht die Kommission
mit dem Provinzialausschuß unter allen Umständen festzuhalten(Bravo!) „uud

d) die Eröffnung der Kasse zu beschließen,sobald zu derselben an »mlagepflichtigcn
Diensteinkommenein Betrag von 1 Million Mark angemeldet sei» wird;"
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2) — nun kommt dieser für spätere Zeiten vorbehaltenePunkt —
den Prouinzialausschuh beauftragen, nach der Eröffnung der neu zu errichtenden

Ruhegehaltskasseder Kreiskommunalverbändeund Stadtgemeinden der Rhemprovmz
Erhebungenanzustellen und dem nächsten Provinziallandtage darüber Bericht zu erstatten,
ob sich die Aufnahme von bei GemeindeansMen angestellten, indessen mcht zu
den eigentlichen KommunalbeamtengehörendenPersonen, insbesondereder Lehrpechnen
an höheren und mittleren Schulen der Kommunalverbändeder Rheinprovinz, ermög¬
lichen läßt." (LebhafterBeifall.) . , , ^

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich eröffne über diese Anträge, die mit so lauter und
deutlicherStimme uns vorgetragen worden sind (Heiterkeit),die Diskussion.

Zunächst hat der Herr Landeshauptmann das Wort. , <. . .
Landeshauptmann Dr. Klein: Meine Herren! Der Referent hat hervorgehoben,daß

eine vrimivielle Differenz zwifchen der Königlichen Staatsregierung und der ProvMMlver-
7atun nsichM »errichtenden Kasse bestehe. Diese Differenz fand sich dann daß
w r glaub" Umlageverfahren eintreten zu müssen, «eil dieses den späteren Zutntt
"on Gemeindm wesentlich erleichtert, während der Herr Minister das Prämiendeckuugsverfahreu

ein Schreiben von Seiner Excellenzdem Herrn Oberpräsidentender Rhein-

"" ^?e^:^^ der Herren Münster der geistliche «.
Änaeleaenheiten und des Innern vom 29, v. Mts. erachtendieselben zwar nach nne

bei Sterbe-, Pensions- u s w. K°sst" für ncht'ger
und sicherer wollen sich indessen mit der Anwendung des Umlageverfahrensbe, der
lu errichtendenRuhegehaltskassefür die Kreise und Stadtgemeinden der Rhmn.rov.nz
unter der Bedingung einverstanden erklären, daß die unter 1 und 2 auf Seüe 8
und 9 Ihres Schreibens erörterten Aenderungen in den Satzungen der Kasse vor-

^"°"EuIr Hochwohlgeboren ersuche ich hiernach gefälligst, schleunig das Erforderliche

Es 1in77a?die" Aenderungen, die Ihnen bereits vorliegen und von denen eine dahin
'ielt daß ein Reservefondsgebildet werden soll, und die andere, daß der Austntt erschwert uh

laube^f «erden soll so daß ^ ^ ^ ^ noch um neben ^

Fragen handeln ^, für we^ ^ ^.
Dann brwge d^e Anträge der I. Fachkommission, die Ihnen vorge-
tragen worden sind, zur Abstimmung.

Ich bitte diejenigen, die dagegenstnd, sich zu erheben.
Ich erkläre sie für einstimmigangenommen.

^A^der iV^Fachko^ zum Haushaltsplan über die Verwaltung
der ^onds zur Gewährung von Viehentschädigungen m Folge:

., von R tz und Luugenseuche (Reichsgesetz vom 23. Ium 1880. betreffend
die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, und Ausführungs¬
gesetz vom 12. März 1891),
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K) von Milz- oder Rauschbrand (Gesetz vom 22. April 1892, betreffend
die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Tiere),

für die Rechnungsjahre vom I. April 1901 bis 31. März 1903.
Herr AbgeordneterMerrem ist Berichterstatter. Ich ersuche ihn, sein Referat zu erstatten.
BerichterstatterAbgeordneterMerrem: Meine Herren! Zuerst möchte ich Sie um gütige

Nachsicht bitten, daß mir die Stimmmittel meines geehrten Herrn Vorredners nicht zur Verfügung
stehen (Heiterkeit).

Der in Rede stehende Etat schließt in Einnahme und Ausgabe mit einem Betrage von
28590? Mark 56 Pf. für Rindvieh und 59953 Mark 76 Pf. für Pferde, also mit einem Mehr
gegen die Vorjahre von 4182 Mark 02 Pf. für Pferde, und 4250 Mark für Rindvieh, ab.

Die in Aussichtgenommene erhöhte Einnahme ist zurückzuführenauf eine entsprechende
Vermehrung des abgabepflichtigenPferde- und Rindviehbestandes.

Im Allgemeinensind Bemerkungenzu diesem Etat nicht zu machen.
Namens der IV. Fachkommission habe ich dem hohen Hause die unveränderte Annahme

dieses Etats zu empfehlen.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Wünscht Jemand hierzu das Wort?
Wenn das nicht der Fall ist, nehme ich an, daß das hohe Haus auch diesen Anträgen

einstimmigzustimmt.
Es ist dies der Fall.
Wir kommen zu Nummer 12.

Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und den Anträgen des
Piouinzialausschusses, betreffend die in Ausführung des Beschlusses des
41. Provinziallandtags bezüglich der Errichtung von Provinzial-Wein-
und Obstbauschulen in Kreuznach und AHrweiler getroffenen Maßnahmen.

Herr AbgeordneterHeising hat den Vortrug. Ich bitte ihn, sein Referat zu erstatten.
BerichterstatterAbgeordneterHeising: Meine Herren! Der Bericht und die Anträge des

Provinzialausschusseszu diesem Punkte der Tagesordnung liegen Ihnen unter Nummer 26 der
Drucksachenvor. Der 41. Provinziallandtag hat seiner Zeit beschlossen, der alsbaldigen und
gleichzeitigen Errichtung zweier weiteren Weinbau- und Obstbauschulenin der Nheinprovinzund
zwar in Kreuznach uud Ahrwciler näher zu treten, und hat den Provinzialcmsschußbeauftragt, die
weiteren Verhandlungen einerseits mit den betheiligten Kreisen und sodann auch mit der Staats¬
regierung einzuleiten, die Eröffnung der Schulen möglichst bald zu veranlassen und endlich den
Provinzialausschußzu ermächtigen, die zur Errichtung uud zum Unterhalt der Schulen bis zum
1. April 1901 erforderlichenGeldmittel zunächst aus bereiten Beständen zu entnehmen mit der
Verpflichtung, dem nächsten Provinziallandtage über das von dem Provinzialausschussein dieser
AngelegenheitAusgeführteRechenschaft abzulegen.

Der Provinzialausschußhat nun dem Punkt 4 des damaligen Beschlusses durch Nummer 26
der Drucksachen Rechnung getragen.

Was im Uebrigen die Ausführung der Beschlüsse des 41. Provinziallandtages anbelangt,
so sind dieselben bezüglich der Schule in Kreuznach vollständig zur Erledigung gekommen, dagegen
für die Schule in Ahrweiler noch nicht ganz.

Im Verfolg jener Beschlüssehaben die Verhandlungen mit den betheiligten Kreisen
stattgefunden und, um zunächst von Kreuznach zu sprechen, ist ein Gelände zum Betrage von
59448 Mark 40 Pf. für den Obstmuttcrgarten und die Weinberge angekauftworden. Von diesen
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59000 Mark hat 30000 Mark der Kreis Krcuznach zu tragen, so daß 29000 Mark für die
Provinz übrig bleiben.

Sodann hat fernerhin die Stadt Kreuznach die Uebernahme des Baues der Schule
beschlossenund zwar gegen eine jährliche Vergütung von 4'/2 »/<, des Baukapitals. Die Schule
ist errichtet auf einem der Stadt gehörigenTerrain, welches mit 18000 Mark bewerthet ist und
für welches ebenfalls 4 ^/- «/<> Zinsen bezahlt werden.

Die innere Ausstattung ist erfolgt und die Schule mit dem 11. Oktober u. I. in's Leben
getreten. Ich bemerke noch ausdrücklich, daß der Staatszuschußgewährt ist und nach dieser Richtung
hin, soweit die Schule in Krcuznach in Betracht kommt, die Beschlüsse vollständig znr Ausführung
gekommen sind.

Der ganze Etat, welchernun für die Provinzial-Wein- und Obstbaufchulein Kreuznach
in Betracht kommt und den Sie im Einzelnen auf Seite 3 der Drucksacheaufgeführt sehen,
schließt mit 63054 Mark 58 Pf. ab.

Die Deckung dieses Betrages soll durch Aufnahme einer Anleihe, wie sie in der Druck-
sache Nr. 1? vorgesehen ist, erfolgen.

Was die Schule in Uhrweiler anbelangt, so ist auch hier der Ankauf der betreffenden
Grundstückebereits gcthätigt worden. Es ist auch ein Projekt und ein Kostenanschlag für den
Bau, welcher mit 120 000 Mark abschneidet, angefertigtworden und ist auch so alles vorbereitet,
um die Schule demnächst ins Leben treten lassen zu können. Der Staatszuschuß ist ebenfalls für
diese Schule bewilligt und es würden die Kosten, welche der Provinzialuerwaltung durch das
Inslebentreten der Wein- und Obstbaufchulein Ahrweiler entstehen werden, sich auf 185 000 Mark
im Ganzen stellen. Der Betrag ist hier deshalb sehr viel größer, weil in diesem Falle die Provinz
die Gebäude selbst bauen will und in Folge dessen das Baukapital mit in Rechnungzu ziehen ist,
während in Kreuznach die Stadt gebaut hat und die Vergütung einer 4^/, «/«igen Verzinsung
vom Baukapital erhält.

Bezüglichder Schule in Kreuznachist in der Kommissionnoch eine Resolution beantragt
worden, welche folgendenWortlaut hat:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen, die gcsammtenKosten des Baues der Pro-
uinzial-Weinblluschule in Kreuznach sowie aller Grundstücke für Rechnung der Provinz
zu übernehmenund nur die Festsetzung bestehen lassen, daß, wenn innerhalb 10 Jahren
die Weinbauschulcwegen mangelnden Besuches eingehen sollte, die Stadt Kreuznach
die Gebäulichkeiten übernimmt".

Die Kommission hat sich dieser Resolution angeschlossen und bittet den Provinziallandtag,
dieselbe dem Provinzialausschußzur Erwäguug zu überweisen.

Im Uebrigen hat sich die Kommisston dem Antrage des Provinzialausschussesangeschlossen
und in weiterer Ausführung desselben beschlossen, dem Provinziallandtag folgendenAntrag zu unterbreiten:

„Der Provinziallandtag wolle
den Antrag des Prouinzialausfchussesin folgender Fassung annehmen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. durch vorstehendenBericht die vom 41. ProvinziallcmdtagegeforderteNechenschafts-

ablegung über die Errichtung der Weinbauschulenin Kreuznach und Ahrweiler
entgegennehmen,

2. über die Errichtung der Provinzial-Wein- und ObstbaufchuleAhrweiler nach den
vorliegenden Plänen und KostenanschlägenBeschluß fassen und die Bauarbeiten
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baldigst in Angriff nehmen und so beschleunigen,daß die Schule möglichst am
1. Oktober d. I. in's Leben treten kann,

3. den Provinzialausschuß ermächtigen,die zur Errichtung, sowie zum Unterhalte der
Schule bis zum 1. April 1903 bezw. bis zum Zusammentreten des nächsten Pro-
uinziallandtags erforderlichenbezw. schon verausgabten Geldmittel vorläufig aus
bereiten Beständen zu entnehmen und ihn beauftragen, dem nächsten Provinzial-
landtagc darüber Rechenschaft abzulegen".

Die vorhin verlesene Resolution soll dem Provinzialausschuß zur Erwägung über¬
wiesen werden.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meiue Herren! Sie haben die Anträge Ihrer Fach¬
kommission gehört. Wünscht hierzu Jemand das Wort?

Da es nicht der Fall ist, so nehme ich an, daß das hohe Haus auch mit diesen Anträgen
einstimmigeinverstandenist.

Wir kommen zu Punkt 13:
Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Pro-
vinzialausschusses, betreffend den Erlaß eines Reglements über die
Leitung und Verwaltung der Wein- und Obstbauschulcn in der Rhein¬
provinz.

Zur Berichterstattunghat ebenfalls Herr AbgeordneterHeising das Wort.
BerichterstatterAbgeordneterHeising: Meine Herren! Der Bericht und der Antrag

liegen unter Nr. 27 der Drucksachen vor. Das Reglement für die Provinzial-Weinbauschulein
Trier hat sich im Großen und Ganzen bewährt, ist aber insofern änderungsbedürftig, als nun
nicht nur mehr eine Provinzial-Weinbauschulebesteht, sondern bereits eine zweite in Kreuznach ins
Leben getreten ist und auch noch nach den gefaßten Beschlüssen die Provinzial-Wein-und Obstbau¬
schule in Ahrweiler demnächst eröffnetwerden wird.

Das Reglement liegt den Herren auf Seite 3 der Druckfachevor. Ich brauche wohl
nicht auf die einzelnenBestimmungeneinzugehen, (Rufe: Nein.) Es sind einzelne Aenderungen
>n diesem Reglement theils redaktionellerArt, theils auch organisatorischer Art vorgenommen, die
sich als ein Bedürfniß herausgestellthatten. In der Hauptsachesind es die M 1 und 11, welche
einer Abänderung bedürftig waren.

8 I soll die Fassung erhalten, daß fernerhin ein Zeugniß an diejenigen Schüler, welche
sich als Weinbergsverwalter ausbilden wollen, nur dann ausgestellt wird, wenn sie mindestens
2 Jahre die Schule besucht haben. Der 8 11 sieht eine Erweiterung des Kuratoriums vor mit
Rücksicht darauf, daß nunmehr nicht allein Trier, sondern auch die anderen Schulen in Betracht
kommen, die nicht jedesmal von einem Kreise, sondern von mehreren Kreisen beschickt werden,
wodurch die Nothwendigkeit entsteht, daß aus den eiuzelnen Kreisen Vertreter ins Kuratorium
gewählt werden. Die Fassung des § 11 geht deshalb dahin, daß statt der früheren 5 Mitglieder
nunmehr 8 das Kuratorium bilden follen.

Auf die übrigen Punkte einzugehen,erübrigt sich wohl. Die Kommissionhat beschlossen,
dem Provinziallandtage folgenden Beschlußzu unterbreiten.

„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provinzialausschusses:
Der Provinziallandtag wolle dem beiliegendenReglement und der Schulordnung für
die Prouinzial-Wein- und Obstbauschulenseine Genehmigungertheilen

unverändert annehmen."
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Vorsitzender Fürst zu Wicd: Ist gegen diese Anträge etwas einzuwenden?
Sonst nehme ich an, daß das hohe Haus auch diesen Antrag einstimmigangenommen

hat. Dieses ist der Fall.
Wir kommen nunmehr zu Punkt 14:

Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provin-
» zialausschusses, betreffend Abänderungen des Reglements vom 18. Januar

1893 über die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere.
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete von Stedman, Ich gebe demselben das Wort

zu seinem Vortrage.
BerichterstatterAbgeordnetervon Stedman: Meine Herren! Im gegenwärtigenFalle

handelt es sich darum, eine Aenderung au dem Reglement über die Entschädigungen bei Milzbrand
und Rauschbrandherbeizuführen. Der Grund für diese Aenderunglag jedenfalls in der Geldfrage.
Ich setze voraus, daß die Herren die Drucksache Nr. 30 gesehen haben, und daraus geht hervor,
in welch gewaltiger Weise die Fälle von Milzbrcmdcntschädigungenbei der Provinz in Frage
gekommen sind. Es haben sich für Rindvieh in den letzten 5 Jahren die Entschädigungen ungefähr
um 38 000 Mark gehoben und die Zahl der Entschiidigungsfällehat sich etwa veisiebcnfacht.
In Folge dessen war es sehr gerechtfertigt zu untersuchen,ob dieses gewaltige Ansteigender Ent¬
schädigungen sozusagen mit rechten Dingen zuging und man hat da zweifelhafte Umständeaufgedeckt,
die zu einer Heilung der Mißstände wohl geeignet sind. Das bisherige Reglement hatte den
Nachtheil, wie sie aus dem Entwurf crsehcu, daß vor allem die Entscheidung darüber, ob ein
Milzbrandfall vorlag, zunächst zum Theil in den Händen der nicht beamteten Thierärzte lag.
Wie die Druckschrift das ausführt, muß man aber zugeben,daß nach dem Stande der Wissenschaft
die nicht beamteten Thierärztc wohl nicht überall in der Lage sind, über die nothigen Geräthc,
Vergrößerungsgläser und dergleichenund auch über die Wissenschaft der Gegenwart zu verfügen,
ohne daß den betreffendenHerren damit zu nahe getreten werden soll.

Wohl aber können wir diese Frage bejahen gegenüber unseren beamteten Thierärztcn.
Bisher konnte der betreffendeBesitzer des gefallenenStückes Vieh Widersprucherheben, wenn er
abgewiesen wurde oder wenn ihm die Entscheidungnicht zusagte, und dann mußte so wie so ein
beamteter Thierarzt zugezogen werden. Wenn Sie die vorgeschlagene Aenderung ansehen, so wird
jetzt der Provinzialvcrwaltung zugegeben,sofort und nur einzig und allein es in die Hand eines
beamteten Thierarztes zu legen, diese Entscheidung herbeizuführen. Das weitere Verfahren wie
die Entschädigungsnagefindet sich nachher in der vorgeschlagenen neuen Fassung des § 5. Der
Vergleich mit der alten Fassung ergiebt, daß der zu Unrecht in den damaligen § 5 hineingelangte
§ 21 herausgelöstist.

Bei der Frage der Milzbraudeutschädigunghaudelt es sich nämlich um wesentlich 2 Dinge:
auf der eineu Seite die nöthigen Vorkehrungenzu treffen, daß die Werthbemessungdes gefallenen
Stückes Vieh richtig getroffen wird und auf der anderen Seite kommt die wichtige Frage in Betracht,
ob überhaupt ein zu entschädigender Seuchenfall vorliegt. In dieser Beziehung hat also die neue
Fassung dadurch klare Bahu geschaffeu, daß der 8 21 aus dem 8 5 fortgebliebenist, weil er nur
zu Verwechselungen Anlaß gab und an dieser Stelle überflüssig ist.

Weiter ist dann ein § 5«, hinzugetreten und da ist der vorletzte Absatz wohl derjenige,
der den Schwerpunkt enthält, worin es heißt: Der Provinzialverwaltung bleibt in allen Fällen
das Recht vorbehalten, die Resultate der tierärztlichen Obduktioneneiner Nachprüfungzu unter¬
ziehen, von deren Ausfall die Entscheidung darüber abhängt, ob ein die Entschädigungspflicht
begründenderSeuchensallvorliegt.

8»
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So, wie die Druösache30 dem hohen Hause vorliegt, ist mm aber in dem Fachausschuß
die Sache nicht geblieben. Es ist da ein Zusatz hinzugetreten,den die Herren in der heute morgen
ausgetheilten DrucksacheNr. 80 finden. Danach soll hinter dem Z 5 noch eine Bestimmung
eingeführtwerden, die dahin lautet:

„Der Thierarzt hat sogleichim Anschluß an die Untersuchungauch sein Gutachten
über den Werth des Thieres abzugeben. Die Abschätzung durch die beiden Schicds-
manner erfolgt nach Abgabe des thierärztlichenGutachtens".

Die Veranlassung lag dafür vor, um zu vermeiden, daß der beamtete Thierarzt später
noch eine zweite Besichtigungund Oeffnung des Kadavers vornehmen müßte. Also bezweckt und
erreichtdiese Maßnahme in vielen Fällen eine Verbilligung des Verfahrens.

An letzter Stelle bezieht sich der Vorschlag, der uns vorliegt, auf eine Aenderung der
Entschädigung,die den Schiedsmännern zukommt. Es war bisher das umständlicheVerfahren, die
Reisekosten nach Kilometersätzen zu berechnen, wahrend hier in der neuen Fassung des § 6 eine
außerordentliche Vereinfachung des Ncchnuugswesens geschaffenist, was auch besonders eine
Verbilligung dadurch herbeiführt, daß die Reisen über 2 Kilometer jetzt nicht mehr mit dem hohen
Satze in Betracht kommen. Mau hat es zumeist damit zu thun, daß die Schiedsmänner aus der
eigenen oder nachbarlichenGemeinde des Amtes zu walteu haben. Also kommt der Fall, daß
sie weite Reisen zu machen haben, überhaupt seltener vor. Nach der neuen Fassung wird aber
keiner der Betreffendenzu kurz kommen, denn es werden ihm die wirklichen Reisekostenso, wie
er sie gehabt hat, entschädigt. Die Tagegcldersätze sind für den ganzen Tag mit 9 Mark geblieben.
Es ist aber ein Satz hinzugetreten,wonach die Vergütung für einen halben Tag 5 Mark betragen
soll. Somit kann also dem hohen Hause nur empfohlenwerden, die vorgeschlagenen Aenderungen
anzunehmen.

Ich selbst möchte jedoch im Anschluß an einen Vorschlag, den ich im vorigen Landtage
zu machen die Ehre hatte, auch heute denselbenAntrag wieder stellen: das Wort „Reglement"
zu beseitigen und zu ersetzen durch das Wort „Vorschriften", gerade so, wie in der Gesetzgebung
die Herren Minister nicht mehr Reglements und Regulativs u. dgl. erlassen. — Sie sehen das
z. B. bei den Steuergesetzenund an vielen anderen Stellen, wo die Minister zu der deutschen
Ueberschrift greifen: Anweisungzu der und der Sache. — Vorliegendhat man es mit einem Gesetz
und mit schon bereits einer dazu erlassenenAnweisungzu thun. Es handelt sich also da gewisser¬
maßen um eiue Unteranweisung,uud mein Antrag geht dahin, das Wort „Vorschriften"zu setzen.
Bei dem ersten Mal, wo ich den Antrag gestellt habe, ist mir entgegengehaltenworden, daß dies
seine rechtlichen Schwierigkeitenhabe, insofern der § 8 Ziffer 2 der Provinzialordnung es nur in
die Befugniß des Provinzialvcrbandes lege, „Reglements" zu erlassen.

Um diese Befürchtungmangelnder Berechtigunghintanzuhalten, bleibt somit nichts übrig,
als, wenn es auch etwas umständlich ist, zu sagen „Vorschriften" gemäß § 8 Ziffer 2 der
Provinzialordnung. Dadurch würde dann unzweifelhaft feststehen,welche rechtliche Kraft diesen
„Vorschriften"innewohnt.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich möchte den Herrn Berichterstatterfragen, ob er den
Antrag als Berichterstattervorgelegt hat oder sx proprüs?

Abgeordnetervon Stedman: Das Letztere, wie ich gesagt habe, nicht als Antrag des
Ausschusses.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Hat der Ausschuß seinen Standpunkt zn dieser Ange¬
legenheit klargelegt?
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Abgeordnetervon Stedman: Er hat den Antrag abgelehnt.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Abgelehnt.
Also wir haben es zunächst mit dem Antrage der Fachkommission zu thun.
Ich frage, ob hierzu eine Diskussiongewünscht wird. — Es ist nicht der Fall. — Dann

schließe ich die Verhandlung und bitte diejenigen,die dagegen sind, sich zu erheben. — Die Anträge
der Fachkommission sind angenommen.

Sodann haben wir es mit dem persönlichen Antrage des Herrn Abgeodneten von Stedman
zu thun, der dahin geht, statt „Reglement" „Vorschriftengemäß Ziffer 2 § 8 der Provinzial-
ordnung" zu fetzen. Diefer Antrag ist in der Fachkommission abgelehnt worden. Ich frage, ob
hierzu Jemand das Wort haben will. — Das fcheint nicht der Fall zu sein.

(Zuruf: Ich bitte ums Wort.)
Herr AbgeordneterJuristen hat das Wort,
Herr AbgeordneterIoriffen: Ich unterstütze den Antrag und will nur bemerken,daß,

wo man gute deutfche Ausdrücke hat, man immer die Fremdwörter vermeiden soll. (Lebhafter Beifall.)
Vorsitzender Fürst zu Wied: Wenn Niemand mehr das Wort haben will, dann

werden wir zur Abstimmungkommen. Ich bitte die Herren, Ihre Plätze einzunehmen und
sich zu setzen.

Ich bitte diejenigen, welche für diefen Antrag des Herrn Abgeordneten von Stedman
sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die große Majorität. (Lebhafter Beifall und Heiterkeit.)
Der Antrag ist angenommen.
Wir kommen zu Nr. 15:

Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bezw.
Stellvertretern der Ober-Ersatzkommissionen I und II im Bezirke der
30. Infanteriebrigade.

Berichterstatterist der Herr Abgeordnetevon Wiitjen. Derselbe hat das Wort.
BerichterstatterAbgeordnetervon Wiitjen: Meine Herren! Die Vorschläge des Provin-

zialausschusses -----------------
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich bitte um Ruhe, meine Herren!
BerichterstatterAbgeordnetervon Wiitjen (fortfahrend): — — — und der I. Fach¬

kommission, betreffend die Wahl von bürgerlichenMitgliedern bezw. Stellvertretern der Ober-Ersatz¬
kommissionen I und II im Bezirke der 30, Infanteriebrigade, beziehen sich im wefenlichen auf die
Wiederwahl der bisherigen Mitglieder. Nur in zwei Fällen wird eine Neuwahl vorgeschlagen.

Das bisherige ordentliche Mitglied für den 1. Bezirk der 30. Infanteriebrigade Herr
Stadtverordneter Theodor Schnürte, Köln-Deutz,hat gebeten, mit Rücksicht auf seine sonstige starke
Belastung mit Ehrenämtern von seiner Wiederwahl abzusehen. (Rufe: Bedauerlich!) An seiner
Stelle ist in der Fachkommission vorgeschlagen worden, den Herrn Josef Peiffer, Kaufmann und
Bezirksvorsteherzu Köln, zum ordentlichenMitgliede zu wählen.

Der 4. Stellvertreter im 2. Bezirk der 30. Infanteriebrigade Herr Gutsbesitzervon Pelken
in Hennef (Siegkreis) ist gestorben. An seiner Stelle wird vorgeschlagen,Herrn Karl Krewel,
Gutsbesitzerzu Haus Zievel bei Satzvey zu wählen.

Es wird Ihnen demnach seitens der Fachkommisston im Einverstiindnißmit dem Provin-
zialausschußder Vorschlagunterbreitet:
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1) für die Ober-Ersatzkommission I im Bezirke der 30. Infanteriebrigade zu wählen
als Mitglied:

Kaufmann und Bezirksvorsteher Josef Peiffer in Köln,
als Stellvertreter:

1. GutsbesitzerC. Kaulen in Lüvenich (Landkreis Köln),
2. GutsbesitzerTheodor Melchers in Gnadenthal (Kreis Neuß),
3. GutsbesitzerBernhard Müller in Langet bei Worringen (Landkreis Köln);

2) für die Ober-Ersatzkommission II im Bezirk der 30. Infanteriebrigade
als Mitglied:

Rentner Peter Josef Konstantin Schmitz de Pr6 in Hennef (Siegkreis),
als Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer und Beigeordneter Heinrich Thomöe in Neuenhaus(Kreis Mülheima.RH),
2. Fabrikant Bernhard Krawinkel in Volmerhausen(Kreis Gummersbach),
3. GutsbesitzerSchurff in Bönnschenhof (Siegkreis),
4. GutsbesitzerKarl Krewel zu Haus Zievel bei Satzuey.

Der Provinzialausschußund im Ginverständnißmit ihm die Fachkommission schlägt Ihnen
dann weiter vor:

„den Provinzialausschuß zu beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten
Provinziallandtags in dem Bereicheder 2?., 28., 29., 30., 31., 32. und 80. Infanterie-
Brigade durch Tod, Verziehen, Amtsniederlegung von Mitgliedern der Ober-Ersatz-
kommissionenbezw. durch cmderweite Eintheilung der Bezirke Ersatzwahlen nöthig
werden sollten, diese Wahlen Namens des Provinziallandtags zu thätigen und dem
Piovinziallandtllge alsdann in der nächsten Tagung von den etwa stattgehabten
Wahlen behufs Bestätigung Mittheilung zu macheu."

Meine Herren! Die Worte „behufs Bestätigung" sind erst in der Fachkommission eingefügt
worden. Die Fachkommissionging von der Ansicht aus, daß es gesetzlich nicht zulässig sei, ein
vom Gesetze einer Körperschaftübertragenes Wahlrecht zu delegiren. Demgemäß hielt sie es für
richtig, daß die getätigten Wahlen bei der nächsten Tagung zur Bestätigung vorgelegt werden.
Praktisch wird es ja nicht möglich sein, in allen Fällen den Provinziallandtag zu höreu, wo eiue
Wahl nöthig sein wird, und es steht ja zu hoffen, oder vielmehr es ist sicher zu erwarten, daß
der Provinzialausschuß das ihm übertragene Wahlrecht so ausüben wird, daß die Bestätigung
seitens des Provinziallandtages in keinem Falle versagt wird.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Es ist ein zweitheiligerVorschlaggemacht
worden: Unter 1 und 2, die Mitglieder der Ober-Ersatzkommissionen I und II im Bezirke der
30. Infanteriebrigade zu wählen.

Ist hiergegenetwas zu erinnern? Sonst würde ich annehmen, wenn kein Widerspruch
erfolgt, daß die Herren per Akklamationgewählt sind. Es erfolgt kein Widerspruch.

Die Wahl ist also per Akklamationerfolgt.
Und zweitens ist der unter Nr. 3 gefaßte Beschluß „behufs Bestätigung Mittheilung zu

machen" hier einzusetzen. Ist hiergegen etwas zu erinnern? Das ist nicht der Fall. Dann wäre
das ebenfalls einstimmigangenommen.

Wir kommen zu Nr. 16:
Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften
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der Rentenbauk für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die
Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen Kommissare der Provin-
zialvertretung und deren Stellvertreter.

Herr AbgeordneterBöker hat das Wort. Ich bitte ihn, seinen Vortrag zu halten.
Berichterstatter Abgeordneter Böker: Meine Herren! Die Wahlperiode der Herren,

welche zur Mitwirkung bei der Rentenbank in Münster von uns gewählt waren, ist abgelaufen.
Es sind dieses als Kommissare der Provinzialverwaltung die Provinziallandtags-Abgeordneten
KöniglicherLandrath Geheimer Regierungsrath Freiherr von Loö zu Siegburg und der Königliche
Regierungspräsident Freiherr von Hövel in Codlenz und als Stellvertreter die Provinzial-
landtags-Abgeordneten Rentner Johann Schönnenbeckzu Broich und Generaldirektor Bruno
Schulz-Briesen in Rotthausen bezw. Düsseldorf.

Es ist demnach eine Neuwahl vorzunehmen. Zu diesem Zwecke schlägt die FachkommissionI
Ihnen vor, den Ihnen vorliegendenAntrag des Prouinzialausschussesauzunehmen. Ferner schlägt
sie Ihnen vor, die bisherigen Mitglieder und Stellvertreter wieder zu wählen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ist gegen diesen Vorschlag etwas zu bemerken? Wenn
das nicht der Fall ist, werde ich annehmen, daß der hohe Landtag diese Anträge einstimmig
angenommenhat. — Es ist dieses der Fall,

Wir kommen nunmehr zu Punkt 17:
Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend den Ablauf der Dienstzeit der Landesräthe
Kehl und Schmidt.

Den Bericht hat der Herr Abgeordnete Michels übernommen. Ich ersuche ihn, den
Bericht zu erstatten.

BerichterstatterAbgeordneterMichels: Meine Herren! Wie der Inhalt der Drucksache
Nr. 5 Ihnen zeigt, läuft am 10. Januar 1903 die Wahlperiode der Landesräthe Kehl und
Schmidt ab. Da es sich wohl empfiehlt, jetzt schon die Herren wieder zu wählen, weil es unsicher
ist, wann der nächste Provinziallandtag zusammentritt, so hat der Provinzialausschußdieserhalb
Anträge vorbereitet,welche in der I. Fachkommission geprüft worden sind. Die I. Fachkommission
tritt in allen Theilen den Anträgen des Provinzialausschussesbei und schlägt demgemäßvor, daß
die Wiederwahl der beiden Herren zu erfolgen habe auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend
am 10. Januar 1903, mit der Maßgabe,

„daß die Gewählten gehaltenseien, auf Beschlußdes Provinzialausschussesdie Geschäfte
als Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder des Vorstandesder Landes-Versicherungs-
anstalt „Rheinprovinz" im Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen oder sich bei der
Centralstellenach Anordnung des Landeshauptmanns zu beschäftigen,
daß die Gewählten sich zu verpflichtenhaben, ohne Genehmigung des Provinzialaus¬
schusses kein Mandat für eine politische Kurperschaft oder in eine Gemeindevertretungzu
übernehmen,wenn ihnen für letztere ein gesetzlicherAblchnungsgrundzur Seite steht."

Die I. Fachkommission empfiehltdem hohen Hause, die Wahlen unter diesen Verhältnissen
vorzunehmenund die Herren Landesräthe Kehl und Schmidt wiederzuwählen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich frage, ob gegen diese Vorschlägeetwas zu bemerken
ist. — Es ist dieses nicht der Fall. Dann nehme ich an, daß das hohe Haus damit einverstanden
ist, unter den von der I. Fachkommission aufgestelltenBedingungen die Wahl der beiden Landes«
rathe als vollzogenzu erachten. Es ist dieses der Fall. Sie sind auf 12 Jahre wiedergewählt.
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Wir kommen zu Nr. 18 der Tagesordnung:
Antrag der 1. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses, betreffend die Wahl eines Landes-Bauraths für Tiefbau als
Dirigenten der Abtheilung für das Straßenbauwesen.

Herr AbgeordneterMichels hat ebenfalls den Vortrag übernommen,
Berichterstatter AbgeordneterMichels: Wie der Bericht und der Antrag des Provinzial-

ausschusses darlegt, hat der Provinzialausschußbeschlossen,die landwirtschaftlichen Angelegenheiten
von der Straßenverwaltung zu trennen, und erstere mit der landwirtschaftlichenBerufsgenossenschaft
als Abtheilung IV zu vereinigen. Dem eben neu gewählten Herrn Landesrath Kehl soll die
Direktion der Abtheilung IV überlassen bleiben, weil dieser Herr seit langen Jahren, besonders
auch vor der Vereinigung, sehr gute Dienste auch auf diesem Gebiete geleistet hat, während man
die Abtheilung III neu besetzen muß, und zwar hat der Provinzialausschußden Vorschlaggemacht,
diese Stelle durch einen hervorragendenTechniker zu besetzen.

Ihre erste Fachkommission ist in die Prüfung der Angelegenheiteingegangenund tritt den
Ausführungen des Provinzialausschussesnach allen Richtungen bei. Sie empfiehlt Ihnen dabei
auch in Uebereinstimmungmit dem Vorschlage des Provinzialausschusses,den augenblicklichals
Weichselstrom-Bcmdirektor angestellten Königlichen Regierungs- und Baurath Goerz in Danzig zu
wählen; ein Bericht über dessen Personalien ist der Druckschrift beigelegt.

Nach den Abmachungen,die mit dem Herrn Strombaudirektor Goerz vorläufig vereinbart
sind, würde die Wahl uud die Anstellung unter folgenden Bedingungen zu thätigen sein:

„1. die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren;
2. das jährlicheGehalt beträgt außer dem reglementsmaßigenWohmmgsgelde13000 M.;
3. von der bisherigen staatlichen Dienstzeit werden 12 Jahre angerechnet,so daß der

Gewählte Ansprüche auf Ruhegehalt und Wittwen» und Waisenversorgungin der
Weise und Höhe erhält, als wenn er bereits 12 Jahre im RheinischenProvinzial-
dienste zugebrachthätte;

4. dem Gewählten weiden Umzugskostennach Maßgabe des Reglements über die Um¬
zugskosten der Provinzialbeamten vom 12. Dezember 1890 gewährt, endlich

5. der Gewählte hat sich zu verpflichten, ohne Genehmigung des Provinzialausschusses
kein Mandat für eine politische Körperschaftoder eine Gemeindevertretungzu über¬
nehmen, wenn ihm für letztere ein gesetzlicherAblehnuugsgrundzur Seite steht."

Meine Herren! Der Herr Landeshauptmann hat die Güte gehabt, uns über den Herrn
Goerz außerordentlich befriedigende Auskunft zu geben, so daß die I. Fachkommissiondurchaus
keinen Anstand nimmt, Ihnen auch selbst bei dem für einen Landesrath hohen Gehalt von 13000 M.
die Wahl zu empfehlen. Sie schließt sich daher dem Antrage des Provinzialausschussesan:

„Der Provinziallandtag wolle den Strombaudirektor Goerz unter den voraufgeführten
Bedingungen zum Landes-Baurathe für Tiefbau bezw. Dirigenten der Abtheilung für
das Straßenbauwesen wählen",

und die Fachkommission bittet das hohe Haus, die Wahl auch heute vorzunehmen.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Ist hierzu etwas zu bemerken?— Wünscht Jemand das

Wort? — Wenn das nicht der Fall ist, so würde ich annehmen, daß das hohe Haus auch diese
Wahl per Akklamation unter den von der I. Fachkommission und dem Provinzialausschussefest¬
gestelltenBedingungen hiermit vornehmen will.

Ich erkläre den Herrn Landesbaurath Goerz für gewählt.
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Wir kommen zum
Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Wahl von Landesräthen und eines Landes-
Bauraths für Hochbau,

Herr AbgeordneterMichels hat ebenfalls hierzu das Wort,
Berichterstatter Abgeordneter Michels: Der Provmzialausschuß hat dem hohen Hause

Mittheilung darüber gemacht, daß augenblicklich noch im Bereich der rheinischen Provinzialver-
waltung 3 Landesassessorenund zwar die Herren Adams, Appelius und Dr, Grosse thätig sind
und schlagt Ihnen vor, diese 3 Herren zu Landesräthen zu wählen.

Damit würde der Bestand an Landesasscssorenerschöpft sein und der Provmzialausschuß
erklärt ausdrücklich,daß der Versuch mit der Anstellung von Lcmdcsassessoren im großen Ganzen
nicht die Befriedigung gegeben hat, die man erwartet hatte. Die Herren Adams, vi-. Grosse und
Appelius sollen laut dem Vorschlagdes Provinzialausschusseszu Landesräthen gewählt werden.

Ich werde mir vorbehalten, die Bedingungen noch näher zu verlesen, wenn ich über die
Wahl des Landes-Oberbauinspcktors,Baurath Ostrop, Bericht erstattet haben werde.

Der Provinzialansschuhschlägt in dieser Beziehung vor:
Den Landes-Oberbauinspektor Vaurath Ostrop zum Landesbaurath für Hochbau zu

wählen. Der Genannte ist seit dem Jahre 1879 bei der diesseitigen Provinzialverwaltung
auf dem Gebiete der Hochbautenthätig und hat sich durch Fleiß, Umsicht uud Geschick bei der
baulichenUnterhaltung der Provinzialinstitute sowie der oberen baulichenLeitung der umfangreichen
nnd schwierigenNeubauten der letzten Jahre der Beförderung zum Landesbaurathe würdig
gemacht. Landes-OberbauinspektorOstrop bezieht zur Zeit 7050 Mark Gehalt und würde nach
dem geltenden Besoldungsplane in seiner jetzigen Stellung am 1. April 1901 in ein Gehalt
von 7550 Mark aufrücken, welchesGehalt bei seiner Wahl zum Landesbaurath auf 8000 Mark
abzurunden vorgeschlagen wird.

Die I, Fachkommission ist in die Prüfung der Verhältnisseeingetretenund hat die Anträge
des Provinzialansschnssesfür vollständig berechtigtanerkannt. Sie schlägt Ihnen daher vor:

„Der Provinziallandtag wolle
1. die Landesassessoren Adams und Dr. Große mit einem Anfangsgehaltevon 5500 Mark

und den LandesassessorAppelius mit einem Anfangsgehalte von 5000 Mark zu
Landesräthen, sowie

2. den Landes-OberbauinspektorBaurath Ostrop mit einem Anfangsgehaltevon 8000 Mark
zum Landesbaurath für Hochbau unter folgenden Bedingungen erwählen, nämlich:
») die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren,
d) das Reglement über die Pensionirung der Provinzialbeamten der Nheinprovinz

findet unter der Bedingung Anwendung, daß die aus dem seitherigen Dienst-
Verhältniß gegen den Provinzialverbcmdvon den Gewählten erworbenenPensions¬
ansprüche in Folge der zu thätigenden Wahl nicht verschlechtert werden sollen,

o) die Gewählten haben sich zn verpflichten,ohne Genehmigung des Provinzialaus¬
schusses kein Mandat für eine politische Körperschaftoder in die Gemeinde¬
vertretung zu übernehmen,wenn ihnen für letztere ein gesetzlicherAblehnungsgrund
zur Seite steht,

ä) die zu wählenden Landesräthe sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschusses
die Geschäfte als Mitglied oder stellvertretendesMitglied des Vorstandes der
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Landes-Verficherungsanstaltim Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen, oder sich
bei der Centralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns insbesondere auch
unter einem anderen oberen Beamten, welcherals Abtheiluugsdirigentfungirt, zu
beschäftigen."

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Sie haben die Anträge gehört. Wünscht
hierzu Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall, Dann würde ich wohl annehmen dürfen,
daß Sie mit den vorgeschlagenen Maßnahmen und Wahlen unter den vorgeschriebenen Bedingungen
sich einstimmigeinverstandenerklären.

Ich konstalire dies und erkläre die Herren für gewählt.
Wir kommen nunmehr zu Punkt 20:

Antrag der I. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend die Versetzung des Landesraths, Geheimen
Regierungsraths Adams in den Ruhestand.

Herr AbgeordneterMichels hat auch hierzu das Wort.
Berichterstatter Abgeordneter Michels: Meine Herren! Der jetzt zu behandelnde

Gegenstand betrifft die Pensionirung des Herrn Landesraths Adams nnd zwar vom 1. Juli
1901 an.

In der Drucksache Nr. 35 sind die Personalverhältnissedesselbendargelegt. Die I. Fach¬
kommission hat die Antrage des Provinzialausschussesgeprüft und tritt denselben vollständig bei,
indem sie auch ihrerseits dem hohen Hause empfiehlt, zu beschließen:

„Der Provinziallandtag wolle sich mit der Versetzung des Landesraths Adams in
den Ruhestand vom 1. Juli 1901 ab einverstanden erklären und demselbeneine auf
8000 Mark abgerundete jährliche Pension bewilligen."

VorsitzenderFürst zu Wied: Ist hiergegenetwas zu erinnern? —
Sonst erkläre ich auch diesen Antrag für einstimmig genehmigt. — Der Antrag ist

genehmigt.
Wir kämen nunmehr zu Nr. 21: Ersatzwahl für den Provinzialausschuß. Herr

AbgeordneterMichels hat das Wort.
Berichterstatter AbgeordneterMichels: Ich möchte bitten, daß die folgende Nummer mit

dieser vereinigt werde.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Also auch Nr. 22: Wahl des Vorsitzenden des

Provinzialausschusses.
Berichterstatter Abgeordneter Michels: Bezüglich der Ersatzwahl für den Provinzial¬

ausschuß, ebenso wie auch hinsichtlich der Wahl des Vorsitzenden des Provinzialausschusses
empfiehltIhnen die I. Fachkommissiondie Wahl heute auszusetzenund dieselbe nächsten Montag
vorzunehmen und zwar schlägt die Kommissionden Zusammentritt einer vorhergehenden ver¬
traulichen Besprechunghier im Hause vor. Die Gründe für die Vertagung sind die, daß
durch die 3tägige Pause viele von den Herren nicht hier anwesend waren und die vorläufige
Besprechungder Mitglieder aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf deshalb nicht herbeigeführt
werden konnte.

Der Antrag, die Wahl des Vorsitzenden des Provinzialausschussesauszusetzen, beruht auf
der Erfahrung, die bei ähnlichen Gelegenheiten früher gemacht worden ist, daß eine vorläufige
Besprechung der Mitglieder im Hause selbst dazu führt, daß eine möglichst einheitliche Wahl
stattfindet, wenn die gegenseitigen Ansichten vorher ausgetauscht weiden und dadurch eine raschere



42. Rheinischer Provinziallandtag, 3, Sitzung am 8, Februar 1901, 6?

Erledigung der Angelegenheitermöglicht wird. Wenn das hohe Haus diesen Anträgen beitritt, so
würde die Fachkommission I den Vorschlag zu machen sich erlauben, Durchlaucht zu bitten, die
vertraulicheVorbesprechung auf Montag ^12 Uhr anzusetzen und eventuellwürde ich auch dann
im Namen der I, Fachkommission bitten, die Plenarsitzung auf 1 Uhr anzuberaumen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Also 1 Uhr und vorher eine vertraulicheBesprechung.
Herr AbgeordneterFreiherr von Solemacher hat das Wort zur Geschäftsordnung,
Abgeordneter Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Nur einige

Worte zur Geschäftsordnung.
Das was ich zu sagen habe, bezieht sich auf sämmtliche Gegenständeder heutigenTages¬

ordnung von Nr. 15 an. Ich habe vorher nicht widersprechen wollen, weil es sich um Personalien
handelt und es immer unangenehm ist, in PersonalsachenSchwierigkeitenzu bereiten, da leicht
einer oder der andere glauben könnte, daß persönliche und nicht bloß sachliche Motive vorliegen.

Meine Herren! Ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß von Nr. 15 an
die Aufstellungder Tagesordnung keine korrekteist und vollständig im Widerspruchmit den bis¬
herigen Gepflogenheitendes Landtages steht. Früher stand immer auf der Tagesordnung: Antrag
der und der Kommission, betreffenddie Wahl des resp, der Mitglieder. Dann wurde das Referat
vorgelesen und mitgetheilt: Die nnd die sind ausgeschiedenund es muß nunmehr zu einer
Neuwahl geschritten werden; das und das Mitglied des Provinzialausschussesist gestorben, oder
aus den und den Gründen muß da eine Neuwahl stattfinden. Das stand auf der Tagesordnung
und nachher wurde immer bestimmt, die Wahlen selbst werden an dein und dein Tage vor¬
genommen.

Ich bin so davon durchdrungengewesen,daß das auch diesmal so sein würde, daß, als
ich die heutige Tagesordnung zu Gesicht bekam, ich nicht anders glauben konnte, als daß gar nicht
intendirt war, heute Wahlen vorzunehmen,sundern daß nur mitgetheilt werden sollte, die und die
Wahlen müssen gethätigt werden; und dann bestimmt der Herr Vorsitzende nachher, sämmtliche
Wahlen oder die uud die Wahlen werden an dem und dem Tage auf die Tagesordnung gesetzt.

Ich habe, wie gesagt, bisher nicht widersprechen wollen, muß aber doch jetzt meine Bedenken
zur Geschäftsordnunganbringen, damit nicht etwa aus dem Umstand, daß heute anders verfahren
worden ist, nachher ein Präjudiz — und ein Prazedenzfall construirt wird, sondern ich möchte
dringend bitten, in Zukunft es bei der alten guten Gewohnheit zu belassen, daß, wenn gleich
gewählt werden soll, ausdrücklichhiuzugesetzt wird „und Vornahme der Wahl" oder daß in der
Sitzung selbst bestimmtwird: „die Wahl wird dann und dmm stattfinden."

Vorsitzender Fürst zu Wied: Ich habe zur Geschäftsordnungdagegen zu bemerken, daß
ich in der letzten Sitzung deutlichund klar ausgesprochen habe, daß ich vorhätte, die Wahlen am
Freitag vornehmenzu lassen. (Zustimmung.) Die Herren werden sich wohl daran erinnern. Daß
das im Wortlaut der Tagesordnung nicht enthalten ist, gebe ich ja zu. Aber ich habe es damals
ganz deutlich gesagt. —

Nun, meine Herren, lebt wieder der Antrag der I. Fachkommission auf, der dahin geht,
die beiden letzten Nummern von der Tagesordnung abzusetzen, eine Vorbesprechung für die Wahlen
am Montag hier um '/»12 Uhr vorzunehmenund zur Plenarsitzungum 1 Uhr zusammenzutreten.

Sind die Herren damit einverstanden? — Es erfolgt lein Widerspruch.
Herr AbgeordneterFriederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs-Remscheid: Ich möchte die Mitglieder des hohen Hauses vom

Bezirk Düsseldorf bitten, Montag um 11 Uhr hier zu einer Vorbesprechungzusammenzu treten.
9*
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Vorsitzender Fürst zu Wied: Herr AbgeordneterLueg hat das Wort.
AbgeordneterLueg-Oberhausen: Meine Herren! Ich möchte doch vorschlagen, den Termin

zu der vertraulichenBesprechungetwas spater anzusetzen.Wenn wir um ^12 Uhr hier zusammen¬
treten und eventl. die Abgeordnetenaus dem DüsseldorferBezirk schon um 11 Uhr, dann können
wir nicht zur rechten Zeit hier sein. Vom Niederrhein, von Oberhausen trifft der passendste Zug
gegen 11 Uhr hier ein. Also ich möchte dann doch wenigstensbitten, die Vorbesprechung, die Herr
Geheimrath Friederichs vorschlagt, um '^12 Uhr und die große Besprechungum 12 Uhr und,
wenn es nothwendig ist, die Sitzung dann statt um 1 um ^2 2 Uhr beginnen zu lassen.

AbgeordneterGraf und Marquis von und zu Hoensbroech: Ich möchte auch den
Herrn KollegenFriederichs bitten, von 11 Uhr Abstandnehmenzu wollen, weil wir vom Niederrhein
auch nicht vor 11 Uhr bei pünktlichemEintreffen des Zuges hier sein können, also frühestens
'/^ nach 11 Uhr hier im Hause sind. Es ist von großer Wichtigkeit, daß für diese Vorbesprechung
genügendeZeit in Aussichtgenommen werde. Und deshalb würde es ja meines Erachtens Sr.
Durchlaucht anheimzustellensein, die Plenarsitzung eventuell nach 1 Uhr zu verlegen. Wir sind ja
dann doch alle hier im Hause; das wird daher formell keine Schwierigkeitenbieten.

VorsitzenderFürst zu Wied: Gar keine Schwierigkeit.
Herr Abgeordneter Fliederichs hat die Mitglieder des Bezirks Düsseldorf auf 11 Uhr eingeladen.
Abgeordneter Fried erichs-Remscheid: Infolge dieser Bemerkung selbstverständlich

um 11'/2 Uhr.
Vorsitzender Fürst zu Wied: Also um ^12 Uhr und die Besprechungder Wahl um

12 Uhr und dann würde ich die Sitzung auf '^2 Uhr ansetzen.
Herr Abgeordnetervon Beulwitz hat das Wort.
Abgeordnetervon Beulwitz: Ich erlaube mir, den Herren vom RegierungsbezirkTrier

vorzuschlagen,ebenfalls um ^212 Uhr sich vor der allgemeinenSitzung hier zu versammelnund
dieselbeAngelegenheitzu besprechen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Herr AbgeordneterMichels hat das Wort.
AbgeordneterMichels: Ich möchte anheimstellen, ob wir nicht die Gesammtsitzungauf

1 Uhr anberaumen könnten; wir haben dann eine ganze Stunde für die Vorbesprechung, und das
wird doch reichlich genügen.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Oh ja, ich glaube wohl.
Herr von Beulwitz hat die Herren von Trier eingeladen, sich ebenfalls um ^212 Uhr

hier zu versammeln. (Zuruf: Auf welchem Zimmer? — AbgeordneterFried erichs-Remscheid:
die Herren aus Düsseldorf in Zimmer XXII)

Ich bitte Sie, wir sind noch nicht fertig. (Glocke des Vorsitzenden.)
Bitte ruhig zu bleiben!
Die beiden letzten Punkte sind abgesetztund wir würden am Montag um 1 Uhr zur

Plenarsitzungzusammentreten. Wir haben aber morgen noch eine Sitzung. (Glocke des Vorsitzenden.)
Meine Herren! Ich habe Ihnen noch die Tagesordnung für die morgige Sitzung vorzulesen.
Eine solche Stimme, wie wir sie heute gehört haben, habe ich nicht zu meiner Verfügung,

aber ich kann auch schreien.
Also zunächst:

Eingänge.
Dann Haushaltsplan vom Provinziallandtag, Provinzialausschuß und Centralver-

waltungsbehörde.
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Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen :c. an Provinzialbeamte und von Wittwcn-
und Waisengelderusowie Unterstiltzungen an deren Hinterbliebene.

Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen persönlichenAusgaben für die bei der
Landes-Versicherungsanstalt„Rheinpruvinz" beschäftigten Provinzialbeamten.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossenschaftsvorstandes der Rheinischen
landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Rheinischen Provinzial-Feuer-Societiit.
Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Landesbank der Rheinprovinz.
Belicht des Proviuzialausschusses,betreffend den Vermögensstand des Rheinischen Pro-

vinzialverbandes.
Haushaltsplan der Provinzial-Taubstummenanstaltenzu Aachen, Brühl, Elberfeld, Essen,

Ken:pen, Neuwied und Trier.
Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflegeauf Grund des Gesetzes vom II. Juli 1891.
Hllushallsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung der baulichenUnter¬

haltungsarbeiten in den Provinzilllcmstalten.
Bericht nnd Antrag des Provinzialausschussesüber die Ausführung des Gesetzes vom

4. August 1891 über die Vorausleistungen der Fabriken lc. für den Wegebau.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Invaliden- und Hinter¬

bliebenen-Versorgung der nicht ruhegehaltsbcrechtigtcnBeamten, Angestellten und
Arbeiter der RheinischenProvinzialverwaltung.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Bewilligung einer Beihülfe
zur Beschleunigung der geologisch-agronomischenAufnahmearbcitenin der Rheinprovinz.

Meine Herren! Das würde nunmehr die Tagesordnung für morgen sein.
Nun werden die Herren wahrscheinlich Samsstag Nachmittag gern nach Hause fahren,

und da wollte ich Sie fragen, ob wir dann um 10 oder um 11 Uhr hier zusammenkommen
wollen.

(Rufe: 10 Uhr! Rufe: 11 Uhr!)
(Rufe: Wir haben vorher Fachkommission!)
(Rufe: um 10 Uhr können wir nicht da sein!)
Ja, meine Herren, dann müssenwir darüber abstimmen.
Bitte die Platze einzunehmen.
AbgeordneterMichels: Ich möchte vorschlagen 11 Uhr, da um 10 Uhr Sitzung der

I. Fachkommission ist, die noch sehr viel Sachen zu erledigenhat.
(AbgeordneterFriederichs: Wenn die Reise nach Galkhausennicht angezeigt ist, dann

bitte ich ums Wort.)
Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich bitte um Ruhe.
Herr AbgeordneterFriederichs hat das Wort.
AbgeordneterFriederichs-Remscheid: Meine Herren! Es ist wohl unterlassenworden,

dem Herrn Vositzenden anzuzeigen,daß die II, Fachkommission beschlossenhat, morgen Galkhausen
zu besuchen mit der Abreise vom Hauptbahnhof hier um 1 Uhr 25 Minuten und dies dem hohen
Hause mitzutheilen, damit die Mitglieder sich anschließen können, welche Interesse haben, die Anstalt
zu besichtigen.

Abfahrt vom Bahnhof wie gesagt 1 Uhr 25 Minuten und Rückkehr nach hier 4 Uhr
50 Minuten, d. h. Ankunft hier so zeitig, daß nach allen Richtungen hin in kurzer Zeit Anschluß
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zur Weiterreisestattfindet. Die Herren von Köln haben von Langenfeld um 5 Uhr Gelegenheit
zur Heimreise.

VorsitzenderFürst zu Wied: Doch, es ist mir gesagt worden.
(Landeshauptmann Dr. Klein: Es ist mitgetheilt worden!)
AbgeordneterFriederichs-Remfcheid: Um in Langenfeld zeitig Wagen zu bestellen, bitte

ich die Herren heute Nachmittag auf dem Bureau Ihre Mitfahrt anzuzeigen. Ich empfehle also
allen denen, die sich anschließen wollen, diese Anzeigezu machen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Herr AbgeordneterMichels hat das Wort.
Ich bitte sich zu setzen. (Abgeordneter Michels: Ich habe eben meine Ausführungen

schon gemacht.)
Das ist aber nicht gehört worden.
Abgeordneter Michels: Meine Herren! Ich möchte bitten, daß Se. Durchlaucht

die Güte hatte, die Plenarsitzung morgen erst um 11 Uhr beginnen zu lassen, weil um
10 Uhr noch eine Sitzung der ersten Fachkommissionstattfinden muß, da wir sonst nicht
fertig werden.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Herr Abgeordneter Freiherr von Genr-Schweppenburg
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Genr-Schweppenburg: Für die Herren aus dein
RegierungsbezirkAachen ist kein Termin zur Vorbesprechunganberaumt worden.

(AbgeordneterMichels: Es ist leine Stelle frei.)
VorsitzenderFürst zu Wied: Es ist ja keine Wahl für Aachen vorzunehmen. Meine

Herren! Ich bitte noch einen Augenblick um Stille. Bitte sich zu setzen.
Alfo wir haben jetzt darüber abzustimmen, ob wir morgen um 10 oder um 11 Uhr

zusammentreten. Ich glaube, allen denjenigen Herren, die die Fahrt unternehmen, würde die
Zeit um 10 Uhr oder vielleichthalb 11 Uhr gelegen sein. Ich möchte den Vermittclungsvorschlag
machen, dann können die Herren noch etwas essen, ehe sie die Fahrt antreten. (Zurufe: 10 Uhr. —
Widerspruch.)

Ich bitte also diejenigen Herren, die für 10 Uhr sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das ist die Majorität. (Rufe: Gegenprobe.)
Ich bitte um die Gegenprobe. Ich bitte diejenigen, die für 11 Uhr sind, sich

zu erheben.
Die Minderheit steht jetzt. Wir fangen also morgen um 10 Uhr an.
Meine Herren! Ich habe noch etwas mitzutheilen, Bitte einen Augenblick um Ruhe.
Ich habe für die Dienstag-Sitzung Ihnen noch einen Vorschlag zu machen. Ich würde

Ihnen da vorschlagen,die Begutachtung des Gesetzes über die Ausdehnung der für die Zusammen¬
legung der Grundstücke im Geltungsgebiete des Rheinischen Rechts geltenden Zustand igkeits-
Verfahrens- :c. Vorschriftenvorzunehmen,auf die Tagesordnung zu fetzen, weil wir den Herrn
Regicrungskommissar,den Herrn Präsidenten Küster, hierzu einladenmüssen. Das wollte ich Ihnen
heute schon sagen, damit die Herren wissen, daß wir am Dienstag Herrn Präsidenten Küster einladen
wollen, weil wir dann diese Sache vornehmen werden. Sie sind also damit einverstanden?
(Rufe: Jawohl!)

Ja, meine Herren, also morgen früh 10 Uhr.
(Zuruf: Darf ich noch ums Wort bitten!)
Herr AbgeordneterMichels hat das Wort.
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